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Gerade hat sich in Deutschland eine mütterlich-strenge 
Fernsehrichterin in die Pension verabschiedet. Zum Glück 
gibt es noch ein paar andere TV-Gerichtshöfe, sonst würde 
wohl das blanke Unrecht übers Land hereinbrechen.
Die Leute des ORF, denen man ja nicht nachsagen kann, 
sich dem Medienschrott anderer Länder (speziell USA) zu 
verschließen, haben es bis heute nicht zusammengebracht, 
ein eigenes TV-Gericht zu gründen.
Vielleicht liegt dies auch daran, dass die übrigen Medien 
bereits ihre eigenen Gerichtshöfe installiert haben. Denn 
was dem Magen eines mit normalem Frühstück ausgestat-
teten Bürgers inzwischen zugemutet wird geht drama-
tisch in Richtung Gastritis-Attacke.
Vor 20 Jahren waren Journalisten, die sich auf dunklen 
Kanälen ein Vorausexemplar eines Rechnungshofberichts 
organisierten die heimlichen Helden jeder Redaktion.  
Man spielte „Klein Watergate“, auch wenn sich die 
moralischeren Gemüter im Team fragten, ob man denn  
das wirklich tun solle.
Heutzutage kommt das Wochenmagazin mit dem Exklu-
sivgespräch eines Oberbeschuldigten der Nation ins Haus.
Der Interviewer fährt einen Kurs, dessen Schärfe man bei 
manchem Staatsanwalt vermisst. Woher weiß der Medien-
mann denn diese vielen Details?
Angesichts der offensichtlichen Zögerlichkeit der Justiz in 
wichtigen großen Verfahren drängt sich der Verdacht auf, 
dass hier „Prozesse auf Probe“ durchgespielt werden.
Fehlt nur noch, dass die jeweiligen Medien ihre Konsu-
menten auffordern, den aus dem Internet bekannten 
Daumen anzuklicken. Abstimmung wie im Kolosseum  
in Rom. 
„Versäumen Sie nicht, den von unseren Lesern gewählten 
Prozessausgang nächste Woche zu lesen!“ 

Dietmar Dworschak
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O
rganisches Wachstum ohne 
nennenswerte Fluktuation ist 
ein wesentliches Merkmal der 
BLS Rechtsanwälte am spekta-

kulären Standort Kärntner Straße, Wien. 
Neben dem Schwerpunkt Wirtschafts-
recht bekennt man sich zu universeller 
Expertise und Internationalität.
AA: Wenn man in diese Kanzlei
kommt, ist der erste Eindruck: viele
Menschen und junge Menschen,
Herr Dr. Schubert…

Dr. Schubert: Ich habe meine anwaltli-
che Tätigkeit in dieser Kanzlei bereits im
Jahre 1987 begonnen. 1993 wurde ich 
selbstständig und 1994 Partner. Der übri-
ge Partnerstamm resultiert aus ehemali-
gen Mitarbeitern, die herangewachsen 
sind. Das Kernpersonal sieht jung aus, 
weil wir uns um deren Wohlergehen 
kümmern, doch sind die meisten von uns 
bereits lange in der Kanzlei, unsere Kanz-
leileiterin beispielsweise schon bald 35 
Jahre. Diese Zusammenarbeit über lange 
Zeiträume gewährleistet, dass man sich 
blind versteht. Das kommt natürlich den 
Klienten zugute.
AA: Herr Dr. Boller, Sie sind gene-
tisch mit der Gründergeneration
der Kanzlei verbunden. Hatten die 
Gründer bereits eine inhaltliche 
Ausrichtung für die Kanzlei?

Dr. Boller: Wie die Kanzlei in ihrer jetzi-
gen Form besteht, konnten sich die Grün-
der natürlich nicht vorstellen. Aufgrund 
dynamischen Wachstums sind wir der-
zeit bereits 40 Mitarbeiter. Vor 10 Jahren 
waren wir etwa halb so groß. Bereits die 
Gründer richteten die Kanzlei schwer-
punktmäßig auf Wirtschafts-, Gesell-
schafts- und Schadenersatzrecht aus. Ihre 
Intention war nachhaltige, persönliche 
Klientenbetreuung in allen Rechtsproble-
men. Das ist trotz zunehmender Speziali-
sierung nach wie vor unsere Kanzleiphi-
losophie. 
AA: Ist es richtig, „BLS Rechts- 
anwälte” als „Wirtschaftskanzlei”
zu bezeichnen, Herr Magister 
Szyszkowitz?

Mag. Szyszkowitz: Dies ist zum größ-
ten Teil richtig. Wir konzentrieren uns da-
rauf, Unternehmen in allen wirtschaft- 
lichen Belangen mit Rechtsbezug zu 
vertreten.

Es gibt aber natürlich auch Bereiche, in 
denen private Rechtsfragen zu behan-
deln sind, etwa wenn es um die Verfol-
gung von Ersatzansprüchen aus Unfällen 
oder ärztlichen Kunstfehlern geht.
AA: Herr Magister Scheuba, wenn
man hier in der Kärntner Straße
mitten im anwaltlichen Hotspot
der Bundeshauptstadt sitzt, wie
differenziert man sich vom
Wettbewerb?

Mag. Scheuba: Es ist derzeit sehr viel 
die Rede davon, dass man in Richtung 
Spezialisierung geht. Wir haben alle un-
sere Spezialgebiete, wie etwa in meinem 
Fall zum Beispiel das Versicherungsrecht, 

sind aber dennoch der Meinung, dass ei-
ne breite Aufstellung für unsere Klienten 
ganz wichtig ist.
Wie kann man etwa einen Vertrag erstel-
len ohne die Auswirkungen einzelner 
Klauseln im realen Streitfall erlebt und 
durchexerziert zu haben?
Wohl deshalb haben wir den INTL Global 
Award in der Kategorie Full Service Law 
Firm of the Year gewonnen, übrigens 
zum zweiten Mal hintereinander. Das ist 
für uns schon ein Abbild, dass umfassen-
de Betreuung stark nachgefragt ist.
AA: Herr Dr. Schubert, Sie sind
durch Österreichs spektakulärste
Strafverfahren überdurchschnittlich
bekannt geworden. Was ist das für
ein Gefühl?

Dr. Schubert: Mein Bekanntheitsgrad 
stammt bereits aus der Zeit des Kaprun-
verfahrens.
Hier konnte ich im Strafverfahren fünf 
Beschuldigte vertreten und in über 100 
Zivilprozessen die Vertretung eines Un-
ternehmens wahrnehmen. Mir liegt diese 
Verbindung aus Recht und Öffentlichkeit. 
Ich bin auch als Kommunikationsexperte
ausgebildet worden und kann diese  
Erfahrung, die von vielen Klienten auch 
ganz bewusst in Anspruch genommen 
wird, gezielt einsetzen.
Ich kenne die meisten Journalisten der 
einschlägigen Presse und kommuniziere 
auch außerhalb der Gerichtsfälle mit ih-
nen, was sich im Krisenfall durchaus aus-
zahlt.
AA: Ist das Spektakuläre nun ihr
Schwerpunkt?
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Qualität durch Kontinuität
BLS Rechtsanwälte setzen auf umfassende Expertise
und persönliche Klientenbetreuung

Mag. Philipp Scheuba betont die
Internationalität der Kanzlei:
„Bei grenzüberschreitenden Fällen 
greifen wir zusätzlich auf das Know 
How unserer internationalen Partner-
kanzleien zurück und integrieren  
deren Expertisen. Ansprechpartner 
bleibt aber weiterhin der dem Klienten 
bekannte Rechtsanwalt von BLS. 
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„Die meisten, die hier in der Kanzlei anfangen, bleiben auch bei uns.” 
Gutes Klima also bei BLS Rechtsanwälte. Dr. Wolfgang Schubert (links), Mag. Philipp  
Scheuba (dritter von links), Mag. Franz Szyszkowitz (vierter von links) und Dr. Thomas  
Boller, LL.M. (rechts) geben ANWALT AKTUELL Herausgeber Dietmar Dworschak  
Auskunft über ihr Konzept „Qualität durch Kontinuität“.



Dr. Schubert:  Mein persönlicher 
Schwerpunkt liegt sicher in der Verbin-
dung zwischen Recht und Technik. Un-
ternehmen, mit denen ich zusammenar-
beite, sind sehr stark Technik-affin.
Diese nützen meine langjährige Erfah-
rung in diesem Bereich, beispielsweise im
Zusammenhang mit Schadenersatzthe-
men wie Brückeneinstürze, Zugentglei-
sungen, Brände etc. Für mich ist aber 
auch wichtig, aus solchen  Notlagen zu 
lernen und diese Erfahrungen in Ver-
tragswerke einfließen zu lassen, die unse-
ren Klienten im Krisenfall den besten 
Schutz bieten.
AA: Wie bekommt Ihre Kanzlei
Neugeschäft? Wie und wo macht
man sich bekannt?

Dr. Boller: Den Großteil unserer Man-
danten betreuen wir schon sehr lange. 
Unsere größten Klienten  begleiten uns 
seit 35 Jahren oder mehr. Unsere Man-
danten  wachsen mit uns und sie sind es 
auch, die für uns die beste Werbung ma-
chen.
Vermehrt ist in den letzten Jahren zu be-
merken, dass neue Klienten – oftmals 
aufgrund von Empfehlungen – unsere 
Kanzlei aufsuchen,  und, was sehr wich-
tig ist, sofort das nötige Vertrauen zu uns 
gewinnen. Viele von ihnen kommen auf-
grund unseres Bekanntheitsgrades, den 
wir natürlich auch über die neuen Medi-
en ausbauen.
AA: Herr Magister Szyszkowitz, ist
auch Internationalität ein Thema
für diese Kanzlei?

Mag. Szyszkowitz: Ja, das ist ein sehr 
wichtiges Thema für uns. Als einzige ös-
terreichische Kanzlei sind wir Mitglied 

des internationalen Netzwerks „Avrio“ 
mit Sitz in Brüssel und Partnerkanzleien 
praktisch auf der ganzen Welt. Dr. Boller 
ist im Board von „Avrio“, durch zwei 
Meetings pro Jahr wird auch der inter- 
nationale Austausch sichergestellt, das 
Netzwerk funktioniert sowohl für Fälle 
von Österreich ins Ausland als auch um-
gekehrt. Dadurch sind wir auch am Puls 
der internationalen Anwaltstrends etwa 
in puncto Marketing, Büroorganisation 
und Technik.
AA: Wie funktioniert so eine
grenzüberschreitende Betreuung
konkret?

Mag. Scheuba: Gerade letzte Woche ist
ein Klient zu uns gekommen, der hier in
Wien seine Zentrale für CEE hat. Unsere 
Aufgabe in diesem Fall ist es, das Arbeits-
recht anhand eines Questionnaires für di-
verse Länder zu erarbeiten. Da greifen 
wir natürlich zusätzlich zu unserem eige-
nen Know How auch auf jenes unsere 
Partnerkanzleien zurück. Wir integrieren 
deren Expertisen und stellen dem Klien-
ten einen Überblick zur Verfügung, damit 
er sich nicht gesondert in den jeweiligen 
Ländern um rechtliche Beratung küm-
mern muss. Ansprechpartner bleibt aber 
weiterhin, so der Klient nichts anderes 
wünscht, der ihm bekannte Rechtsanwalt 
von BLS.
AA: Einer der Leitsätze  
Ihrer Kanzlei lautet: „Sich  
vorausschauend mit den  
Zeichen der Zeit beschäfti- 
gen.” Wie tun Sie das,  
Herr Dr. Schubert?

Dr. Schubert: Ich glaube, dass eine 
wesentliche Forderung der Mandanten 
darin besteht, bei ihrer Anwaltskanzlei 
EINEN Ansprechpartner zu haben. 

Diesem Zeichen der Zeit tragen wir Rech-
nung. Dem Klienten ist vollkommen egal, 
wie die produzierte Expertise bei uns im 
Hause zustande kommt. Er möchte sich 
aber nicht laufend mit neuen Gesich- 
tern beschäftigen, sondern mit einer An-
sprechperson zu tun haben.
Unser System stellt diese Kontinuität der 
Betreuung durch einen Partner sicher 
und wie wir sehen, wird diese Art der Be-
treuung extrem geschätzt.
AA: Geht es mit dem flotten
Wachstum der Kanzlei in den
nächsten Jahren weiter?

Mag. Scheuba: Grundsätzlich ist es 
nicht unser Ziel, ins Unendliche zu wach-
sen, denn wir sehen die Großkanzlei 
nicht als unsere Entwicklungsperspek-
tive.
Wir stellen die Qualität in den Vorder-
grund und wollen auch in Zukunft eine 
überschaubare Größe behalten, die uns 
kurze Kommunikationswege, rasche Re-
aktionszeiten und damit die Flexibilität 
bewahrt, die unsere Mandanten verlan-
gen und gewöhnt sind. Das ist das Ziel, 
nach dem wir stets streben.
AA: Danke für das Gespräch!
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BLS Rechtsanwälte  
Boller Langhammer 
Schubert KG
Kärntner Straße 10, 1010 Wien  
Tel.: +43 (0)1 512 14 27
office@bls4law.com
www.bls4law.com

Als eine wesentliche Stärke der 
Kanzlei sieht Dr. Wolfgang Schubert 
die persönliche Betreuung des Klien-
ten: „Er möchte sich nicht laufend 
mit neuen Gesichtern beschäftigen, 
sondern mit einer Ansprechperson  
zu tun haben.” 

Die Expertise der Kanzlei hat ein  
gutes Fundament, weiß Dr. Thomas 
Boller: „Aufgrund dynamischen 
Wachstums sind wir derzeit  
40 Mitarbeiter. Vor 10 Jahren  
waren wir etwa halb so groß.” Für Mag. Franz Szyszkowitz greift

die Bezeichnung „Wirtschaftskanzlei”  
zu kurz. Ihm ist wichtig, dass „auch 
private Rechtsfragen wie die Verfolgung 
von Ersatzansprüchen aus Unfällen oder 
ärztlichen Kunstfehlern” häufig über-
nommen werden.
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Hot Spots. Juristen & Kanzleien

Auszeichnung Prozessführung
Die Kanzlei OBLIN & MELICHAR 
wurde im Bereich Prozessführung 
und Schiedsgerichtsbarkeit für das 
Jahr 2011 2-mal international ausge-
zeichnet: 
•	Austrian Litigation Law Firm of 
	 the Year 2011 by Global Law 
	 Experts Austrian Arbitration & 
	 Litigation 
• Law Firm of the Year 2011 
	 by Lawyer-Monthly

www.oblin.atDr. Klaus Oblin, LL.M.

Konrad & Justich hat am 1. Dezember 2011 Studenten 
aus dem CEE Raum zu einem International Arbitration 
Workshop eingeladen.
Die auf internationale Schiedsgerichtsbarkeit spezialisierte 
Kanzlei Konrad & Justich veranstaltete am 1. 12.2011 in ihrem 
Wiener Office einen Arbitration Workshop für ausgewählte Stu-
denten aus dem CEE Raum. 
Die Teilnehmer hatten ei-
nen Tag lang zusammen mit 
langjährigen Schiedsrechts-
experten an einer Arbitrati-
on Case Study gearbeitet, die 
auf einem praktischen Fall 
basiert. Der Workshop bietet 
den Studenten die einzigar-
tige Möglichkeit eines Ein-
blickes in die sehr spezifi-
schen Arbeitsabläufe bei 
internationalen Schiedsfäl-
len aus der Sichtweise der 
Parteienvertretung.
Im Zuge des Workshops 
wurde unter den Studenten 
aufgrund der schriftlichen 
und mündlichen Leistun-
gen ein ‚Arbitration Specia-
list‘ gekürt, der die Möglichkeit erhält, bei Konrad & Justich 
ein bezahltes Praktikum in der International Arbitration Group 
zu machen. Nach dem Workshop lädt die Teilnahme an der 
jährlichen Konferenz der YAAP zum weiteren networken mit 
der Schiedscommunity ein. 
Der Call für Bewerbungen wurde an knapp 50 Universitäten in 
Zentral- und Osteuropa gesandt.

www.kj-legal.com

Dr. Christian W. Konrad,
Leiter der International  

Arbitration Practice Group

Buy-Out AG verkauft Mehrheit an der Austria Email AG:
Die Verhandlungen über den Verkauf der Beteiligung 
an der Austria Email AG an die Treibacher Industriehol-
ding GmbH führten zu einem erfolgreichen Abschluss
Die von der AE Beteiligungsverwaltungs GmbH, Tochter des 
Private-Equity Unternehmens Buy-Out-Central Europe II Betei-
ligungs-Invest AG (Buy-Out AG), gehaltenen Aktien an dem 
börsennotierten Wärmespeicherhersteller Austria Email AG im 
Ausmaß von 50,08% wurde nunmehr am 30. Dezember 2011 zu 
einem Kaufpreis von 19 Millionen Euro an die Treibacher Indus-
trieholding GmbH veräußert. Die Treibacher Industrieholding 
GmbH hat bereits zuvor 38,8% der Austria Email AG gehalten 
und konnte ihre Beteiligung nun auf 88,88% steigern. Die restli-
chen Anteilsscheine bleiben Streubesitz. Als Treuhänderin und 
gemeinsame Vertragserrichterin des Deals fungierte die in Wien 
ansässige Rechtsanwaltskanzlei PHH Prochaska Heine Havran-
ek Rechtsanwälte OG.

www.buy-out.at       www.phh.at

Sehr geehrter Herr Thurnhofer!
Dass in für Anwälte bestimmten Zeitschrif-
ten auch Berichte veröffentlicht werden, die 
sich auf interdisziplinäre Rechtsfragen, wie 
„Kunst und Recht“ beziehen, ist erfreulich. 
Dann sollten diese Berichte aber auch jenes 
Maß an juristischer Präzision aufweisen, das 
die Leser solcher Fachzeitschriften von 
Beiträgen voraussetzen. Der von Ihnen 
verfasste, in der Zeitschrift „Anwalt 
Aktuell“ veröffentlichte entspricht diesen 
Erwartungen leider nicht und wird daher 
mehr Verwirrung stiften, denn informieren. 
Das ist umso bedauerlicher, als die dieses 
Walde-Gemälde betreffenden Prozesse bereits 
mehrmals in anderen Fachpublikationen 
kommentiert worden sind.

Sie schreiben: „Im Kinsky beschreitet den 
Rechtsweg durch alle Instanzen und 
bekommt von Obersten Gerichtshof Recht.“ 
Das ist deshalb missverständlich, weil die Im  
Kinsky Kunst Auktionen GmbH schon den 
Prozess in erster und in zweiter Instanz 
gewonnen hat und mit dem in Ihrem Beitrag 
zitierten Beschluss des OGH vom 
20.10.2001 ein von Bernd Aigner erhobenes 
Rechtsmittel als unzulässig zurückgewiesen 
worden ist.
Es ist also in dieser Entscheidung nicht „Im 
Kinsky Recht gegeben worden“, sondern 
vielmehr eine Entscheidung des Oberlandes-
gerichts Wien, die Aigner bekämpft hat, als 
rechtlich richtig qualifiziert, insgesamt also 
Aigner Unrecht gegeben worden.

Für einen Berufsstand, der darauf speziali-
siert ist, Rechtmittel auszuarbeiten und 
Rechtsmittelentscheidungen zu überprüfen, 
macht es einen gewaltigen Unterschied, ob 
einer Prozesspartei – noch dazu von einem 
Höchstgericht – Recht gegeben wird, oder ob 
dieses Höchstgericht lediglich erklärt, ein 
von dem Gegner dieser Prozesspartei 
erhobenes außerordentliches Rechtsmittel 
nicht zuzulassen. In diesem Licht sind auch 
die in Ihrem Beitrag wiedergegebenen Zitate 
aus dem Zurückweisungsbeschluss des  
OGH für den nicht informierten Leser 
missverständlich und irreführend.

Dr. Ernst Ploil
www.pkpart.at

Leserreaktion auf Beitrag Dezember-Ausgabe 2011 ANWALT AKTUELL 

„Alfons Walde – Echt oder gefälscht?”



7Anwaltaktuell   01/12

ÖRAK

Ö
RAK-Vizepräsidentin Marcella 
Prunbauer-Glaser vertritt seit 
1. Jänner als Präsidentin des 
Rates der Europäischen An-

waltschaften CCBE über eine Million An-
wälte aus 42 Europäischen Ländern in 
Brüssel. 
Im Gespräch mit Anwalt Aktuell warnt 
die Wiener Rechtsanwältin vor Auswir-
kungen der Schuldenkrise auf die Unab-
hängigkeit der Rechtsanwälte und gibt 
einen Ausblick auf die wichtigsten Pro-
jekte in diesem Jahr.
ANWALT AKTUELL: Frau Dr. Prun-
bauer-Glaser, sie sind neben ihrer 
Tätigkeit als Vizepräsidentin des 
Österreichischen Rechtsanwalts-
kammertages in diesem Jahr auch 
Präsidentin des CCBE, also der 
Dachorganisation von über einer 
Million europäischer Rechtsanwälte 
aus 42 Nationen. Worin sehen Sie 
Ihre größten Herausforderungen 
und Aufgaben?

Prunbauer-Glaser: Die Staatsschulden-
krise und die Entwicklung des Euro be-
schäftigen derzeit Politik und Öffentlich-
keit quer durch ganz Europa. Ich möchte 
aber auf einen bisher leider unbeachtet 
gebliebenen Aspekt hinweisen, der an 
den Pfeilern der Rechtsstaatlichkeit rüt-
telt. Die Gewährung von Finanzhilfe an 
die sogenannten „bail-out“-Länder, also 
derzeit Griechenland, Irland und Portu-
gal, wird an bestimmte Voraussetzungen 
geknüpft. 
Dabei geht es aber nicht nur um Maß-
nahmen zur Sanierung der Staatshaus-
halte, sondern auch um ganz andere Be-
reiche, die mit der Staatsverschuldung in 
keinem Zusammenhang stehen. Damit 
meine ich zum Beispiel das Berufsrecht 
und die Selbstverwaltung der Rechts- 
anwälte. In manchen Ländern sind wir 
bereits soweit, dass versucht wird, Be-
fugnisse der Selbstverwaltung massiv 
einzuschränken und in rechtsstaatlich 
und grundrechtlich bedenklicher Weise 
in die anwaltliche Unabhängigkeit einzu-
greifen. 

ANWALT AKTUELL: Wie steht  
es angesichts der Krise um die 
Gerichtsbarkeit in den einzelnen  
europäischen Staaten?

Prunbauer-Glaser: Parallel zu diesen 
Angriffen auf die Unabhängigkeit und 
die Grundwerte der Rechtsanwaltschaft 
lässt sich europaweit eine Schwächung 
der Gerichtsbarkeit beobachten. Die Jus-
tizbudgets werden gekürzt, der Rechts-
zugang insgesamt erschwert und verteu-
ert. Betrachtet man diese beiden parallel 
verlaufenden Entwicklungen, zeichnet 
sich eine demokratiepolitisch äußerst be-
denkliche Schwächung der dritten Säule 
ab. 
ANWALT AKTUELL: Sehen Sie auch 
noch in anderen Bereichen Hand-
lungsbedarf?

Prunbauer-Glaser: Wir müssen aufpas-
sen, dass nicht im Schatten der Schulden-
krise eine Rechtsstaatkrise heranwächst. 
Grundsätzlich bedarf daher aus meiner 
Sicht der gesamte Bereich der Grundrech-
te einer Stärkung, die wiederum nur auf 
europäischer Ebene zu bewerkstelligen 
ist. Die von Justizkommissarin Viviane 
Reding angekündigte Modernisierung 
des Datenschutzrechtes halte ich in die-
sem Zusammenhang für absolut notwen-
dig. Aber auch bei den Beschuldigten-
rechten im Strafverfahren sehe ich 
Handlungsbedarf. Es ist wirklich an der 
Zeit, überall dort, wo in den letzten Jah-
ren Grundrechte nach und nach einge-
schränkt wurden, wieder die notwendige 
Balance herzustellen. Das alles sind lang-
jährige Forderungen des CCBE, die wir in 
diesem Jahr weiter vorantreiben werden. 
Wir werden uns aber genauso intensiv 
bei der geplanten Entwicklung eines frei-
willigen europäischen Vertragsrechtes 
einbringen, auch hier ist die Expertise der 
Rechtsanwaltschaft gefragt. 
ANWALT AKTUELL: Frau Präsiden-
tin, wir bedanken uns für das 
Gespräch und wünschen Ihnen viel 
Erfolg bei Ihrer Arbeit für Europa.

Der Rat der Europäischen Anwaltschaf-
ten (CCBE) mit Sitz in Brüssel wurde 
1960 bereits drei Jahre nach der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
gegründet und ist das von den Europäi-
schen Institutionen anerkannte, anwaltli-
che Sprachrohr Europas. Zu den wich-
tigsten Aufgaben des CCBE gehören die 
Verteidigung und Verbesserung der 
Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte 
und der demokratischen Werte in Euro-
pa, wie etwa der Zugang zum Recht und 
die Einhaltung der Grundrechte. Auch 
die Mitgestaltung der Rahmenbedingun-
gen zur grenzüberschreitenden Aus-
übung des Rechtsanwaltsberufes und die 
Sicherung der anwaltlichen Kernprinzi-
pien (Unabhängigkeit, Verschwiegenheit, 
Freiheit von Interessenskollisionen) zäh-
len zu den vordringlichen Anliegen des 
CCBE. In Wahrnehmung seiner Aufga-
ben wird der CCBE von der Europäi-
schen Kommission und dem Europäi-
schen Parlament regelmäßig eng in die 
Erarbeitung bestimmter EU-Richtlinien 
eingebunden. Die CCBE-Präsidentschaft, 
die im Jahr 2001 mit dem jetzigen ÖRAK-
Präsidenten Rupert Wolff bereits einmal 
ein Österreicher inne hatte, wechselt jähr-
lich.

Starker Rechtsstaat als 
Rezept gegen die Krise
ÖRAK-Vizepräsidentin Marcella Prunbauer-Glaser  
ist seit Jahresbeginn Präsidentin des Rates der 
Europäischen Anwaltschaften CCBE.

Dr. Marcella Prunbauer-Glaser
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Urlaubs-Kaiser.
„Wir sind Kaiser“ dürfen wir Österreicher zu Recht behaupten, 
wenn es ums Thema Urlaub geht. Mit 5 Wochen Kollektivvertrags-
Chillen plus 12 (in Worten: zwölf!!!) Feiertagen schafft es der durch-
schnittliche einheimische Werktätige, seinem Arbeitsplatz knapp 
siebeneinhalb Wochen fern zu sein. Bezahlt wird er kaiserlich  
(13. und 14. Gehalt), als wäre er 60 Wochen in der Hacke.

Es ist geradezu rührend, wie Bundes-
kanzler und Vizekanzler noch vor Jahres-
wende „an einem geheimen Ort“ zusam-
mentrafen,  um ihre Zinnsoldaten 
auszupacken. Das herzige Gefecht, das 
sie auf dem Filzbelag eines Hoteltisches 
austrugen, stand unter dem Motto „Je 
mehr Steuern du erfindest umso mehr 
Einsparungen hau ich dir um die Ohren“. 
Wie schön wäre es doch gewesen, hätte 
Onkel Tassilo mit seinem „Sparefroh“ da-
bei sein können. Er und seine Giebelkreu-
zer hatten uns kleinen Schülern immer 
gerne erklärt, dass der Weg ins Paradies 
über die prall gefüllte Sparbüchse führt. 
Eine Botschaft, die in vielen Jahren sozial-
demokratischen Regierens aus den Schu-
len und aus dem Sinn verschwunden ist. 

Kalender 2012
Hätten die beiden Geheimverhandler 
den Kalender 2012 zu Rate gezogen und 
Seite 25 des „Format“ (50/2011) gelesen, 
wäre ihnen klar jenes Einsparungspoten-
tial vor Augen gestanden, das sämtliche 
Einsparungskleckereien in den ewigen 
Schatten stellt: Österreichs Feiertage.
Die Griechen, dem Ausruhen unter dem 
Olivenbaum traditionell sehr zugetan, 
machen seltener feiertagsblau als wir! 
Der Italiener, dem gerade hierzulande 
kein besonders inniges Verhältnis zur Ar-
beit nachgesagt wird, schaut neidvoll in 
Richtung Alpen, wo man es in Sachen 
Feiertagen krachen lässt wie in keinem 
anderen Staat der Welt! Wir sind nicht 
nur Kaiser, wir sind Weltmeister! Jeden-
falls im Nicht-Arbeiten.

Einheitsfront rot/purpur
Hätte Onkel Tassilo den beiden „Geheim-
verhandlern“ und Verwaltern eines 
wuchtigen Budgetdefizits zuflüstern 
können, doch beispielsweise zwei der  
12 (!!!!) Feiertage 2012 einzusparen, wäre 
der eine rot und der andere purpur ange-
laufen. Vor Faymanns geistigem Auge 
hätte sich der zu erwartende machtvolle 
Protestzug der Gewerkschaften (selbst-
verständlich verbunden mit einem Gene-
ralstreik) aufgebaut. Alarmstufe rot bis 
dunkelrot. Spindelegger, sich eilig be-

kreuzigend, wäre der Kardinal persön-
lich im unheilen Purpur der Fastenzeit 
erschienen, um ihm zumindest die Hölle 
anzudrohen. Bei unmittelbarem Vollzug. 
Somit wurde einvernehmlich darauf ver-
zichtet, zwei Mal rund zwei Milliarden 
Euro (= vier Milliarden Euro) einzuspa-
ren. Das muss uns das gute Verhältnis  
zu zwei Großorganisationen schon wert 
sein, denen die Mitglieder zu Tausenden 
davonlaufen.

O sole mio!
Was hier kleinkariert als effektive Bud-
getsanierungsmaßnahme vorgeschlagen 
wird ist gesamteuropäisch natürlich 
Nonsens. Niemand weiss dies besser als 
die Betonköpfe von Gewerkschaft und 
Kirche. Feiertage dienen nicht nur der 
geistlichen Sammlung, sie sind ein Gebot 
der gesamteuropäischen Solidarität!
Wer, bitteschön, füllt denn die Hotels von 
Jesolo und Lignano zu Christi Himmel-
fahrt und Fronleichnam? Na wir, die Fei-
ertagskaiser!
Damit in den österreichischen Geschäften 

im Mai und Juni die Konten nicht überge-
hen, trägt der österreichische Werktätige, 
weit entfernt von seinem Arbeitsplatz, 
am Feiertag und am „Fenstertag“ seine 
Euros hinein in die italienische Ökono-
mie – Calzarture, Pizza und Spritz Ape-
rol. Der Herr sei mit Euch! Grazie, buon 
giorno!
Wenn seine Majestät, der Feiertagskaiser, 
dann bereits ziemlich betrunken an einer 
italienischen Bar lehnt und vom unvor-

sichtigen Kellner gefragt wird, warum 
wir Nordländer eigentlich so oft frei ha-
ben, dann spielt der gute Mann mit dem 
Feuer. Seine Majestät, der Feiertagskaiser, 
wird dann grundsätzlich: „Mit jeman-
dem, der nicht einmal fähig war, den 
Berlusconi daran zu hindern, den Pfingst-
montag abzuschaffen, red i ned.“ Zieht 
eine Zigarette heraus und raucht sie sich 
genüsslich an. Verbot hin, Verbot her. Die 
Carabinieri kommen, der Barmann zahlt 
3.000 Euro. Seine Majestät, der Feiertags-
kaiser, wankt beleidigt hinaus. „Ollas 
Trottln“. 

Pasta statt Budget-
sanierung. Auch 

2012 zieht es seine 
Majestät, den 

österreichischen 
Feiertagskaiser, 

mehrfach zum 
Kurzbesuch in die 

italienische Küche.
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SCWP Schindhelm intensiviert Frankreich-Kompetenz:
RA Dr. Michael M. Pachinger erlangt Diplom der Pariser 
Anwaltskammer!
Das von der Pariser Rechtsanwaltskammer veranstaltete „Stage 
International“ in Paris ermöglichte mehr als 70 jungen franzö-
sisch-sprachigen Anwälten aus aller Welt einen Einblick in die 
anwaltliche Tätigkeit in Frankreich. Dr. Pachinger wurde vom 
österreichischen Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) aufgrund 
seiner Expertise in französischsprachigen Angelegenheiten als 
österreichischer Teilnehmer ausgewählt. Im Rahmen der zwei-
monatigen Ausbildung an der Pariser Anwaltsakademie hat  
Dr. Pachinger auch in der Pariser Société Juridique & Fiscale 
Franco-Allemande SOFFAL Paris gearbeitet, die als internatio-
nal tätige Kanzlei insbesondere auch auf den deutschsprachi-
gen Rechtsverkehr im mittelständigen Bereich spezialisiert ist.
Am 30.11.2011 fand in den ehrwürdigen Räumlichkeiten der  
Bibliothek des „Palais de Justice“ (Pariser Justizpalast) die feier-
liche Diplomverleihung statt. Aus den Händen des Bâtonnier 
(Präsidenten) der Pariser Anwaltskammer durfte Dr. Pachinger 
im Beisein meines Pariser Kollegen Jörg Letschert (SOFFAL  
Paris) das anerkannte Diplom des ORDRE DES AVOCATS DE 
PARIS entgegennehmen.
Statement  Dr. Pachinger: 
„Ich freue mich, meine Ex-
pertise in französischen  
Angelegenheiten nunmehr 
auch durch das anerkannte 
Diplom der Pariser Anwalts- 
kammer nachweisen zu 
können! Frankreich ist einer 
der wichtigsten österreichi-
schen Exportmärkte. Vor 
diesem Hintergrund streben 
wir eine verstärkte Zusam-
menarbeit speziell im bila-
teralen Rechtsverkehr in 
Form eines eigenen „French 
Desk“ an.                                          

www.scwp.at

Hot Spots. Juristen & Kanzleien

Kanzleifest 10.11.2011 
Kanzlei Ganzert & Partner Rechtsanwälte OG
Gleich aus 2 guten Gründen bat die Kanzlei Ganzert & Partner 
Rechtsanwälte am Abend des 10.11.2011 ca. 150 Freunde und 
Klienten zur gemeinsamen Feier in den Festsaal des Restaurants 
„Wirt am Berg“ in Wels. Einerseits wurde das 35-jährige Beste-
hen der Kanzlei gefeiert und andererseits wurde Dr. Rudolf M. 
Ganzert, MBA (32) als neuer Partner im Anwaltsteam der Kanz-
lei begrüßt. „Es freut mich, dass Jung und Alt in unserer Kanz-
lei eng miteinander arbeiten, weil jeder Teil seine Stärken ein-
bringt und dies zu einem optimalen Ergebnis für unsere 
Klienten führt“, erklärte Kanzleigründer Dr. Maximilian Gan-
zert zu Beginn des geselligen Abends.
Die Kanzlei wurde 1976 von den beiden Brüdern Dr. Maximili-
an und Dr. Friedrich Ganzert in Wels neu gegründet. Seit da-
mals betreut die Kanzlei neben Privatpersonen zahlreiche Un-
ternehmen aus Oberösterreich und Bayern. Gewachsen ist die 
Kanzlei 2002 durch die Aufnahme von Rechtsanwalt Mag. Ge-
org Meringer und 2008 von Rechtsanwältin Mag. Julia Ganzert. 
Mit dem nunmehrigen Eintritt von Dr. Rudolf M. Ganzert, 
MBA, wird die Kanzlei neuerlich kompetent erweitert und auch 
in zweiter Generation erfolgreich fortgeführt. „Ich sehe der Zu-
sammenarbeit in der Gemeinschaft und meinen neuen Heraus-
forderungen mit Freude entgegen“, so der neue Partner.

Dr. Rudolf M. Ganzert, MBA (neuer Partner) mit seinem 
Vater Dr. Maximilian Ganzert (Kanzleigründer)

Fo
to:
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v.l.n.r.: Jörg Letschert, RA und Avo-
cat à la Cour, SOFFAL Paris, M. Jean 
Castelain, Bâtonnier de l’Ordre und 
RA Dr. Michael M. Pachinger

Internationaler aija – Fachveranstaltung bringt 
rund 200 Anwälte nach Wien: 
Immobilienrecht und Datenschutz im Vordergrund 
Von 16. – 18. Februar 2012 lädt die aija (Association Internatio-
nale des Jeunes Avocats) zum juristischen Fachkongress nach 
Wien. Die aija ist die weltweit größte Vereinigung von Anwälten 
unter 45 Jahren. „REAL ESTATE – Refresh yourself!“ heißt das 
Motto dieser internationalen Tagung, die voraussichtlich rund 
200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt nach Wien 
locken wird. Auf dem Programm stehen Vorträge und Podi-
umsdiskussionen zu den Themen nachhaltige Immobilienwirt-
schaft, Stadtplanung, Urheber- und Datenschutzrecht. Als Key-
notespeakerin konnten die Organisatoren Brigitte Jilka 
gewinnen, Wiens Stadtbaudirektorin und Leiterin des Ge-
schäftsbereiches Bauten und Technik in der Magistratsdirekti-
on. 
Federführend organisiert wird die Veranstaltung von zwei ös-
terreichischen Top-Anwälten: MMag. Stefan Artner, MRICS 
(DORDA BRUGGER JORDIS) und Dr. Martin Foerster (Graf & 

Pitkowitz). MMag. Artner und Dr. Foerster sind beide seit vie-
len Jahren in der aija engagiert und verfügen über ein gutes in-
ternationales Netzwerk bzw. betreuen zahlreiche grenzüber-
schreitende Mandate. 
Inhaltlicher Höhepunkt der Veranstaltung ist sicher die hochka-
rätig besetzte Podiumsdiskussion zum Thema „Green Building: 
Requirements from Investors & Tenants“, an der unter anderem 
Manfred Wiltschnigg (Immofinanz), Franz Mundigler (Siemens 
Real Estate), Eugen Otto (Otto Immobilien) sowie Andreas Köttl 
(IC Projektentwicklung) teilnehmen werden.
Begleitend zu allen inhaltlichen Auseinandersetzungen und 
grenzüberschreitenden Aspekten bekommen die Gäste aber 
auch Gelegenheit, typisch Österreichisches kennen zu lernen. 
So erhalten sie am Abend des ersten Konferenztages Einblick in 
eine traditionsreiche Wiener Bierbrauerei, wo dann auch gefei-
ert wird. Als krönender Abschluss der Konferenz ist  der ge-
meinsame Besuch des Juristenballs am 18. Februar 2012 fix im 
Programm eingeplant!

www.aija.org
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A
m 1. Juni 2011 wurde 
das European Law 
Institute (ELI) als 
neue, europaweit agie- 

rende Institution gegründet 
(www.europeanlawinstitute.eu), 
und am 17. November erfolg-
te die feierliche Einweihung 
des Wiener Sekretariats in An-
wesenheit u.a. von Vize-Kom-
missionspräsidentin und Jus-
tizkommissarin Viviane Re-
ding. Das ELI hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Ge-
meinschaft europäischer Ju-
risten und Juristinnen (An-
wälte, Notare, Richter, Profes-
soren, …) zu stärken und sich 
für besseres Recht in Europa 
einzusetzen. Es ist in seiner 
Arbeit unabhängig und deckt 
grundsätzlich alle Rechtsge-
biete ab. Es wird normaler-
weise auf eigene Initiative hin 
tätig, steht aber auch als bera-
tende Institution zur Verfü-
gung oder kooperiert mit an-
deren international operieren-
den Organisationen. 

Inspirationsquelle für das ELI 
war das 1923 gegründete 
American Law Institute (ALI) 
mit Sitz in Philadelphia, und 
wie dieses ist auch das ELI  
als Non-Profit-Vereinigung auf 
mitgliedschaftlicher Basis or-
ganisiert. Dabei ist eine Mit-
gliederzahl von bis zu 3.000 
fachlich herausragenden Per-
sonen aus ganz Europa und 
darüber hinaus angestrebt. 
Einzelpersonen können sich 
bewerben, Fellow des ELI zu 
werden; juristischen Personen 
steht der Status als Beobachter 
offen. Neben der Generalver-
sammlung sind weitere Orga-
ne: der Council, eine Delegier-
tenversammlung mit bis zu 60 
Mitgliedern, ein Senat mit be-
ratender Funktion sowie das 
siebenköpfige Executive Com-
mittee. Erster Präsident des 
ELI ist Sir Francis Jacobs, lang-
jähriger Generalanwalt am 
EuGH. Vize-Präsidentin ist 
Bénédicte Fauvarque-Cosson 

(Paris), Schatzmeisterin Chris-
tiane Wendehorst (Wien). 
Auch im Senat ist Österreich 
prominent vertreten: Spreche-
rin des Senats ist Irmgard 
Griss, Präsidentin des OGH 
i.R. Die Anwaltschaft ist in al-
len Gremien des ELI repräsen-
tiert, sowohl durch individu-
elle Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte, als auch durch 
Vertreter des CCBE und man-
cher nationalen Kammern.

Seine Aufgaben verfolgt das 
ELI in erster Linie durch Pro-
jekte. Dabei sind kurzfristige 
Projekte, mit denen das ELI 
auf aktuelle Entwicklungen 
im europäischen Recht re-
agiert (ELI Statements), und 
mittel- bis langfristige Pro- 
jekte, mit denen das ELI  
neue Entwicklungen anstoßen 
möchte (ELI Instruments), zu 
unterscheiden. Der Mehrwert 
von ELI Projekten liegt vor al-

lem in der aktiven Beteiligung 
einer extrem breit gefächerten 
Gruppe von Juristen und Ju-
ristinnen aus ganz Europa: 
ELI Instruments bedürfen zu 
ihrer Veröffentlichung der Zu-
stimmung sowohl der Gene-
ralversammlung, also der Ge-
meinschaft aller Fellows, als 
auch des ELI Council. ELI 
Statements müssen zumin-
dest vom ELI Council getra-

gen sein. Ein weiterer Mehr-
wert liegt in ihrer besonderen 
Praxistauglichkeit: Die Ergeb-
nisse müssen normalerweise 
so aufbereitet sein, dass sie 
sich unmittelbar praktisch 
umsetzen lassen – so muss ein 
Statement zu einem europä-
ischen Gesetzesvorhaben, so-
weit es Änderungsvorschläge 
macht, diese Änderungsvor-
schläge auch vollständig aus-
formulieren. Rein akademische 
Projekte, wie Grundlagenfor-
schung, die Publikation von 
wissenschaftlichen Aufsätzen 
und Monographien usw. fal-
len nicht in den Aufgabenbe-
reich des ELI. An jedem ELI-
Projekt müssen außerdem 
Vertreter der Rechtspraxis 
und der Rechtswissenschaft 
beteiligt sein, wobei auf eine 
angemessene Repräsentanz 
der unterschiedlichen Berufs-
gruppen und Rechtstraditio-
nen zu achten ist. 

Das Sekretariat des European 
Law Institute (ELI) wird min-
destens für die ersten vier  
Jahre seinen Sitz an der Uni-
versität Wien haben. Diese 
Entscheidung hat der Council 
der neu gegründeten Einrich-
tung  bei seiner ersten Sitzung 
in Paris mit überwältigender 
Mehrheit getroffen, womit 
sich Wien gegenüber den kon-
kurrierenden Bewerbungen 

von Luxemburg und dem Eu-
ropäischen Hochschulinstitut 
in Florenz behaupten konnte. 
Zu verdanken ist dies dem be-
herzten Engagement des neu-
en Rektors der Universität 

Wien, Univ.-Prof. Dr. Heinz 
W. Engl, der in einem sehr frü-
hen Stadium die Chancen für 
Wien erkannt und die Institu-
tion großzügig gefördert hat. 
Geleitet wird das Sekretariat 
von einem Generalsekretär, 
Tobias Schulte in den Bäu-
men, der – ebenso wie das üb-
rige Personal des Sekretariats 
– Angestellter der Universität 
Wien ist. 

European Law Institute
Eine neue Institution zur Förderung des europäischen Rechts 
mit Sitz in Wien

Univ.-Prof. Dr. Christiane 
Wendehorst, LL.M.

ELI Executive Committee
Schottenring 14, 1010 Wien
Tel. +43 (0)1-4277-221 01, 
Fax +43 (0)1-4277-9221

www.europeanlawinstitute.eu

„Der Mehrwert 
von ELI Projekten 
liegt vor allem  
in der aktiven  
Beteiligung einer 
extrem breit  
gefächerten 
Gruppe von  
Juristen aus  
ganz Europa.”
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kompetenter Experten. Melden Sie sich jetzt schnell an:  

ANWALTSAKADEMIE
Reisnerstr. 5/3/2/5, 1030 Wien, Tel.: (0)1 710 57 22, Fax:  DW 20 
E-Mail: office@awak.at                  Web: http://fortbildung.awak.at

Bei Leistungsstörung kompetent agieren
AWAK-Update führt durch aktuelle Judikatur

D
efekte Geräte, man-
gelhafte Handwer-
kerarbeiten, nicht 
gelieferte Waren – 

unter dem Begriff „Leistungs-
störung“ summieren sich tag-
täglich Unmengen an Schuld-
verhältnissen, in denen sich 
die Partner nicht wie verein-
bart verhalten. Aufgrund der 
großen thematischen Band-
breite sammelt sich viel Ju- 
dikatur an. Ein AWAK-Up-
date verschafft Rechtsanwäl-
ten schnell Klarheit über die 
aktuelle Rechtsprechung. 
Die Referentinnen sind auf-
grund ihrer Tätigkeit mitten 
im Geschehen: Hon.-Prof.  
Dr. Irene Welser ist Partnerin 
bei Cerha Hempel Spiegelfeld 
Hlawati und leitet die Abtei-
lung Contentious Business. 
Gewährleistungs- und Scha-
denersatzrecht ist eines ihrer 
Hauptarbeitsgebiete. Univ.-Prof. 
Dr. Brigitta Zöchling-Jud lehrt 

Zivilrecht an der Universität 
Wien und ist Mitherausgebe-
rin von „ecolex“.
Das Update „Leistungsstö-
rung“ widmet sich aktuellen 
Entscheidungen vorrangig aus 
dem Gewährleistungs- und 
Schadenersatzrecht. Den Be-
ginn machen Verzug, Fällig-
keit einer Geldschuld und  
Unmöglichkeit der Leistung. 
Hier hat der OGH jüngst klar-
gestellt, dass Unmöglichkeit 
bei einem dauerhaften Hin-
dernis vorliegt, wenn also mit 
„an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit“ anzuneh-
men ist, dass die Leistung 
auch künftig nicht mehr er-
bracht werden kann. Andern-
falls geht es um Verzug.
Anschließend werden Quali-
tätsanforderungen an den 
Leistungsgegenstand und Ge-
währleistungsbehelfe wie Man- 
gelbehebung, Wandlung und 
Minderung thematisiert. Laut 

OGH gelten gewöhnlich vor-
ausgesetzte Eigenschaften man- 
gels gegenteiliger Abrede als 
stillschweigend mitvereinbart, 
wobei für den Leistungsinhalt 
die Verkehrsauffassung und 
Natur des Geschäfts bedeut-
sam sind. Um festzustellen, ob 
ein Mangel geringfügig ist, 
bedarf es einer Abwägung der 
Verhältnismäßigkeit und An-
gemessenheit einer Vertrags-
aufhebung, deren Folgen für 
die Parteien und der Schwere 
des Mangels. 
Einen genauen Blick werfen 
die Teilnehmer auch auf die 
Gewährleistungsfrist bzw. de-
ren Hemmung oder Unterbre-
chung. Abschließend behan-
deln die beiden Referentinnen 
den vertraglichen Schadener-
satz, also Verzugsschaden, 
Mangel- und Mangelfolge-
schaden und analysieren an-
wendbare Strategien auf 
Schuldner- bzw. Gläubigerseite. 

Ständig schärfen OGH und 
EuGH ihre Rechtsprechung 
im Zivilprozess-, Exekutions- 
und Insolvenzrecht nach. Aus 
der Fülle an Judikatur die für 
die eigene Arbeit wesentli-
chen Entscheidungen heraus-
zufiltern, ist zeitaufwändig 
und dank der AWAK auch gar 
nicht notwendig. Mit einem 
Update sind Rechtsanwälte 
binnen eines Tages am aktuel-
len Stand. 
Als Referenten konnte die 
AWAK wieder zwei der erfah-
rensten Experten gewinnen. 
O. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang 
Jelinek em. war viele Jahre in 
der universitären Lehre tätig 
und gibt sein mannigfaltiges 
Wissen weiterhin als Berater 
und Autor im österreichischen 
und internationalen Zivilver-
fahrens- und Insolvenzrecht 
weiter. Dr. Peter Angst schöpft 
seine Erfahrung aus einem Le-

ben in der Rechtsprechung: er 
war Richter des Exekutionsge-
richtes Wien, Mitglied des Se-
nats für Grundbuchs- und Ex-
ekutionssachen des LG für 
ZRS Wien, Richter am OLG 
Wien und zuletzt Senatsprä-
sident des OGH. Dazu rei- 
hen sich etliche Publikationen 
zum Sachen-, Grundbuchs- 
und Exekutionsrecht.
Das Update fasst die Judika-
tur des abgelaufenen Jahres 
zu Zivilprozess und Exeku- 
tionsverfahren zusammen, 
zeichnet die wichtigsten Ent-
wicklungen im Europäischen 
Zivilverfahrensrecht nach und 
behandelt relevante gesetzli-
che Neuerungen, wie etwa im 
Budgetbegleitgesetz 2011. Die 
beiden Referenten werden da-
rüber hinaus Erfahrungen 
über Rechtsänderungen mit 
den Teilnehmern austauschen. 
Im Mittelpunkt steht dabei 

das noch junge Insolvenz-
recht. Jelinek und Angst  
werden die dazu vorliegende 
Judikatur vor allem aus Gläu-
bigersicht beleuchten und 
auch auf das Sanierungsver-
fahren und Anfechtungsrecht 
genauer eingehen.

Recht frisch zubereitet: 
Zivilprozess, Exekution & Insolvenz
AWAK-Update fasst Entwicklung in Österreich und EU zusammen

n Termin:
Update „Leistungsstörungen”

16.04.2012, Graz, Hotel Wiesler
oder 25.09.2012, Alland, 

Raststation Autogrill Alland

Dr. Peter Angst 

o. Univ.-Prof.  
Dr. Wolfgang Jelinek em.

Hon.-Prof. Dr. Irene Welser

Univ.-Prof.  
Dr. Brigitta Zöchling-Jud 

n Termine:
Update „Zivilprozess  

(mit Lugano-Abkommen /  
Brüssel-Verordnungen),  

Exekution und Insolvenz”
09.03.2012, 10.00 – 18.30 Uhr, 

Wien, Hotel Modul
oder 23.03.2012, 10.00 – 18.30 
Uhr, Innsbruck, Hilton Innsbruck



D
er amerikanische Vor- 
wahlkampf zur Prä-
sidentschaftswahl 
2012 ist bekanntlich 

bereits voll im Gang und es 
wird nun auch vermehrt des-
sen vermeintliche oder tat-
sächliche Beeinflussung von 
„Außen“ thematisiert. Einige 
der republikanischen Kandi-
daten für öffentliche Ämter 
hoffen dabei auf das Misstrau-
en der Amerikaner gegenüber 
allem „Fremden“ vertrauen 
und damit punkten zu kön-
nen. So wurde beispielsweise 
der frühere U.S. Botschafter 
in Peking John M. Huntsman, 
Jr., der die Seiten politisch ge-
wechselt hatte, um für die Re-
publikaner ins Rennen zu ge-
hen, vehement dafür kritisiert, 
in der Öffentlichkeit manda-
rin zu sprechen. (Huntsman 
schied am 16. Jänner vorzeitig 
aus dem Rennen aus.) Fast 
schon bizarr mutet eine TV-
Werbeeinschaltung des Kan-
didaten Newt Gingrich mit 
dem Filmliebhabern wohlbe-
kannten Titel „The French Con-
nection“ an. Es werden Auf-
tritte seines Rivalen Mitt  
Romney (dem früheren Gou-
verneur von Massachusetts) 
gezeigt, bei denen dieser 
französisch spricht. Dazu 
die eindringliche Warnung 
des Sprechers: „Just like John 
Kerry [der demokratische Ge-
genkandidat von George W. 
Bush 2004], Romney speaks 
French!“

Zumindest im Fall von Rom-
ney scheint sich der öffent- 
liche Schock über seine 
Sprachkenntnisse allerdings 
in Grenzen zu halten. Nach 
seinem Sieg bei der Vorwahl 
in New Hampshire und dem 
denkbar knappen 2. Platz in 
Iowa hinter Rick Santorum, 
dem ehemaligen Senator aus 
Pennsylvania (ursprünglich 
wurde er dort sogar mit sechs 
Stimmen oder 0,007% Vor-
sprung als Sieger erklärt), galt 
er auch als Favorit für die  

Vorwahl in South Carolina am 
21.01.2012. Wäre der pro- 
phezeite Wahlsieg dort einge- 
treten, würde Romney wohl 
jetzt schon fast als Präsident-
schaftskandidat der Republi-
kaner feststehen. Mit dem 
Sieg von Newt Gingrich bleibt 
das Rennen aber vorerst noch 
offen.

Einig sind sich die republika-
nischen Kandidaten aber of-
fensichtlich in ihrer Abnei-
gung gegenüber einem anderen 
als „fremd“ empfundenen As-
pekt, dem „Europäischen So-
zialismus.“ Mitt Romney kri-
tisiert Präsident Obama gerne 
mit Stehsätzen wie „[Obama] 
takes his inspiration from the ca-
pitals of Europe“ und „...Obama 
wants the US to turn into a Eu-
ropean style welfare state.“ Die 
New York Times bemerkte zu 
dieser Thematik kürzlich sehr 
treffend: “If Europe was as anti-
capitalist as Americans assume, 
its companies would be collap-
sing. But there are 172 European 
corporations among the Fortune 
Global 500, compared with just 
133 from the US.”

Der 21.01.2012 ist nicht nur 
der Tag, an dem die Vorwahlen 
in South Carolina stattgefun-
den haben, sondern gleichzei-
tig auch der zweite Jahrestag 
einer Grundsatzentscheidung 
des U.S. Supreme Court im 
Fall Citizen United v. Federal 
Election Commission („FEC.“) 
Darin wurde festgehalten, 
dass auch U.S. corporations in 
Ausübung der im ersten Zu-
satzartikel zur Verfassung ge-
währten Redefreiheit finanzi-
elle Mittel in unbegrenzter 
Höhe für politische Zwecke 
aufwenden dürfen. Wie zu er-
warten war, haben U.S. Kapi-
talgesellschaften seit dieser 
Entscheidung hunderte Milli-
onen U.S. Dollar in die ver-
schiedensten Wahlkampfkas-
sen der U.S.A. gepumpt und 
es wird auch erwartet dass, 
2012 das teuerste Wahlkampf-

jahr aller Zeiten wird. Anfang 
Jänner änderte sogar die „Oc-
cupy Wall Street“ Bewegung 
ihre bisherige Kampfansage 
auf „Occupy the Corporations“ 
und stellte die Finanzierungs-
methoden in der Politik an den 
Pranger. Gerade ist auch eine 
Kampagne angelaufen, um im 
Kongress die Entscheidung 
Citizen United verfassungsge-
setzlich zu kippen.

Obwohl Citizen United die 
Schleusen für politische Zu-
wendungen öffnete, berührte 
es nicht das Verbot der finan-
ziellen Unterstützung durch 
ausländische Kapitalgesell-
schaften. Das war natürlich kei-
ne wirkliche Überraschung: 
Als die Gründerväter nach 
dem Sieg über England im 
Unabhängigkeitskrieg in Phil-
adelphia die U.S. Verfassung 
ausarbeiteten, vertraten sie ver- 
ständlicherweise die Ansicht, 
dass fremdländische Mächte 
und Personen keinen Einfluss 
auf den Ablauf von Wahlen 
haben dürfen, da diese kein  
eigenes Interesse am Erfolg 
der Vereinigten Staaten hatten 
(tatsächlich vermuteten die 
Gründerväter das genaue Ge-
genteil). In diesem Sinne ur-
teilte auch der Supreme Court.
In Bluman and Steinman v. FEC 
(2011) hingegen klagten ein 
Kanadier, Mitarbeiter der 
überaus angesehenen Rechts-
anwaltskanzlei Jones Day, und 
ein Assistenzarzt mit kana-

disch-israelischer Doppelstaats- 
bürgerschaft, der in einem 
New Yorker Krankenhaus ar-
beitete. Beide waren auf Basis 
zeitlich begrenzter Arbeitsvisa 
in den Vereinigten Staaten 
und beschlossen, ein Gesetz 
anzufechten, das ihnen un-
tersagte, am amerikanischen 
Wahlgeschehen teilzunehmen. 
Der Angriff kam übrigens aus 
beiden politischen Richtun-
gen: Der Mitarbeiter von Jones 
Day (die achtgrößte Rechtsan-
waltskanzlei der Welt mit ei-
nem Umsatz von $ 1.52 Milli-
arden im Jahr 2010) wollte 
Präsident Obama finanziell 
unterstützen und entwarf 
Flugblätter, um für die Wie-
derwahl des Präsidenten zu 
werben. Er hatte vor, diese 
Flugblätter im New Yorker 
Central Park zu verteilen. Der 
Assistenzarzt hingegen wollte 
den republikanischen Kandi-
daten und darüber hinaus  
eine republikanische Interes-
sensgruppe unterstützen.

Beide waren mit 2 U.S.C. § 
441e(a)(1), auch bekannt als 
Campaign Reform Act of 2002 
konfrontiert, wo es heißt: “It 
shall be unlawful for a …foreign 
national, directly or indirectly to 
make a contribution or donation 
of money or other thing of value 
or to make an express of implied 
promise to make a contribution or 
donation, in connection with a 
Federal, State or local election.” 
Ein foreign national im Sinne 
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dieses Gesetzes ist im Wesent-
lichen jemand, der kein U.S. 
Staatsbürger oder Besitzer  
einer Daueraufenthaltsgeneh-
migung (green card) ist. 

Die beiden Kläger, vertreten 
durch Jones Day (vermutlich 
pro bono) brachten vor, dass 
diese Regelung eine Verlet-
zung ihres verfassungsmäßig 
gewährleisteten Rechtes auf 
Redefreiheit darstellt. Da der 
Reform Act auch Personen, die 
sich nur vorübergehend in 
den U.S.A. aufhalten, weder 
verbietet lobbying zu betreiben 
noch Reden für einen Kandi-
daten oder ein politisches  
Anliegen zu halten, sei es  
unlogisch, dass diesen die 
Möglichkeit der finanziellen 
Unterstützung verwehrt blei-
ben soll. Sollte es dabei um die 
Frage der Wahlberechtigung 
gehen, müssten die gleichen 
Einschränkungen für Besitzer 
einer green card, Minderjähri-
ge sowie inländische juristi-
sche Personen gelten.

Der Circuit Court of Appeals in 
D.C. hingegen war anderer 
Meinung und hielt fest, diese 
Regelung verstoße eben nicht 
gegen die U.S. Verfassung, da 
diese gerade mit Blick auf die 
Verhinderung fremder Ein-
flussnahme geschaffen wur-
de. Das Berufungsgericht ver-
trat dabei dieselbe Meinung 
wie der district court: “[§ 441e] 
serves the compelling interest of 
limiting the participation of non-
Americans in the activities of de-

mocratic self-government.” Wei-
ters: “Lawful permanent residents 
have a long-term stake in the 
flourishing of American society, 
whereas temporary resident for-
eign citizens by definition have 
only a short-term interest in the 
national community,” Ebenso: 
“Temporary resident foreign citi-
zens by definition have primary 
loyalty to other national political 
communities, many of which 
have interests which compete 
with those of the US.”. 

Das Gericht hob auch hervor, 
dass Besitzer einer Green 
Card in den Dienst der U.S. 
Army eintreten dürfen und ei-
ne große Zahl dies auch tut. 
Auch unterscheide sich die 
amerikanische Haltung poli-
tisch nicht von anderen Staa-
ten, inklusive Kanada und  
Israel. (Die Kläger räumten 
beide ein, dass sie nicht die 
Absicht hatten, auf Dauer in 
den Vereinigten Staaten zu 
verbleiben). Wahlkampfspen-
den, so das Gericht, seien als 
Ausdrucksform der politi-
schen Unterstützung sehr eng 
mit dem eigentlichen Wahl-
vorgang verknüpft. Im We-
sentlichen schien das Gericht 
der Überzeugung, dass die 
Zurverfügungstellung von Geld 
für einen Wahlkampf, um die 
Chancen eines Kandidaten ei-
ne Wahl zu gewinnen zu erhö-
hen oder zu verringern, quali-
tativ anders zu werten ist als 
sich lediglich für oder gegen 
einen Kandidaten auszuspre-
chen. Darin spiegelt sich die, 

zumindest in den Augen des 
Gerichtes, übergroße Macht 
des Geldes in den demokrati-
schen Abläufen der U.S.A. 
wider und steht wohl im  
krassen Gegensatz zur Ent-
scheidung Citizen United. Al-
lerdings wurde die Entschei-
dung in Bluman nicht auf den 
ersten Zusatzartikel gegrün-
det, sondern vielmehr auf die 
inheränte Macht des Gesetz-
gebers bestimmte Gruppen 
von Ausländern, die kein dau-
erhaftes Interesse an der poli-
tischen Gestaltung des Landes 
haben, von der Einflussnahme 
auf U.S. Wahlen auszuschlie-
ßen.

Die Kläger fochten die Ent-
scheidung abermals an, der 
U.S. Supreme Court würdig-
te diese Angelegenheit am  
9. Jänner 2012 aber lediglich 
mit vier Worten: “The Judg-
ment is Affirmed.”

n

Die Hoffnung vieler Strafver-
teidiger auf eine Änderung 
der Rechtslage beim Augen-
zeugenbeweis wurde am 
11.01.2012 mit der  8-1 ausge-
gangenen Entscheidung Perry 
v. New Hampshire  (noch dazu 
verfasst von der als liberal  
geltenden Richterin Ruth Ba-
der Ginsburg) des Supreme 
Court zunichte gemacht. Das 
Höchstgericht befand, es gäbe 
keinen Grund, diese Form von 
Beweismitteln anders zu be-
handeln als andere potentiell 
unzuverlässige Beweismittel. 

Ich habe diese Problematik in 
der Ausgabe ANWALT AK-
TUELL Ausgabe September 
2011 schon ausführlicher dis-
kutiert: Bei nicht weniger als 
76 % der ersten 250 aufgrund 
von DNA-Analysen aufgeho-
benen Verurteilungen spielten 
falsche Identifizierungen durch 
Augenzeugen eine Rolle. In 
ihrem einsamen Dissens zi-
tierte die Richterin Sotomay-
or auch die Entscheidung 
des New Jersey Supreme 
Court (wie in ANWALT AK-
TUELL besprochen): „The em-
pirical evidence demonstrates 
that eyewitness misidentification 
is the ‘single greatest cause of 
wrongful convictions in this 
country.’”  
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I
n den Ausgaben 02/09, 
03/10 sowie 01/11 hat 
Anwalt Aktuell über die 
Folgen einer vielbeach-

teten VwGH-Entscheidung aus 
dem Jahre 2008 berichtet, ge-
mäß welcher nur jemand zur 
Zahlung des ORF-Program-
mentgeltes verpflichtet ist, der 
zum Empfang technisch in 
der Lage ist. 
Mit 01.01.2012 tritt nunmehr 
eine Novellierung des ORF-
Gesetzes in Kraft, mit welcher 
der staatliche Rundfunk of-
fensichtlich vermeint, dieses 
Problem lösen zu können. 
Betrachtet man die Gesetzes-
novellierung jedoch genau 
zeigt sich, dass sich in Wahr-
heit bei verfassungskonfor-
mer Interpretation an der  
bisherigen Situation nichts ge-
ändert hat. 
Dem bisherigen 1. Satz des  
§ 31 Abs 10 ORF-Gesetz („das 
Programmentgelt ist unab-
hängig von der Häufigkeit 
und der Güte der Sendungen 
oder ihres Empfanges zu zah-
len“) wurde durch die Novel-
le nachstehender neuer Halb-
satz eingefügt: „jedenfalls 
aber dann, wenn der Rund-
funkteilnehmer (§ 2 Abs 1 
RGG) an seinem Standort mit 
den Programmen des österrei-
chischen Rundfunkes gemäß 
§ 3 Abs 1 terrestrisch (an- 
alog oder DVB-T) versorgt 
wird.“
Liest man diese Gesetzesbe-
stimmung im Zusammenhalt 
mit der Begründung des zu-
grundeliegenden parlamenta-
rischen Initiativantrages, soll 
es für das Entstehen der Ge-
bührenpflicht des Program-
mentgeltes Fernsehen ausrei-
chend sein, wenn nunmehr 
der Empfang der Fernsehpro-
gramme (so wie ursprünglich 
etwa durch Anschluss einer 
Antenne) mittels entsprechen-
der handelsüblicher Endgerä-
te (Digitaltuner) möglich ist. 

Damit scheint (auf den ersten 
Blick) klar zu sein, dass jeder, 
der ein Fernsehgerät an einem 
Standort betriebsbereit hält 
oder betreibt auch das Pro-
grammentgelt Fernsehen be-
zahlen muss, unabhängig  
davon, ob er ORF-Fernsehpro-
gramme tatsächlich empfan-
gen kann oder nicht. 
Auf den zweiten (genaueren) 
Blick wird aber fraglich, ob 
dies tatsächlich so ist bzw. in-
wieweit eine solche Bestim-
mung einer verfassungsrecht-
lichen Überprüfung standhält. 
Hiezu ist in Erinnerung zu ru-
fen, dass die landläufig als 
„ORF-Gebühr“ bekannte Zah-
lung an die GIS für den  
Bereich Fernsehen nicht nur  
das (privatrechtlich konzi-
pierte) Fernsehentgelt ent-
hält, sondern auch die so- 
genannte „Rundfunkgebühr 
Fernsehen“. 
Diese „Rundfunkgebühr Fern-
sehen“ war tatsächlich bisher 
unstrittig immer schon dann 
zu bezahlen, wenn (unabhän-
gig von der Frage, ob inländi-
sche oder ausländische Fern-
sehprogramme empfangen 
werden können) grundsätz-
lich Fernsehempfang möglich 
war, womit diese „Rundfunk-
gebühr Fernsehen“ in Wahr-
heit nichts anderes ist als eine 
(nutzungsunabhängige) Infra-
strukturabgabe.

Die Berechtigung zur Einhe-
bung dieses Betrages ist sohin 
aufgrund der Konzeption als 
Gebühr losgelöst von konkre-
ten Nutzungsmöglichkeiten 
einzelner Programmanbieter 
auch systematisch gerechtfer-
tigt. 
Demgegenüber bleibt auch 
nach der Gesetzesnovellie-
rung der Rechtscharakter des 
Programmentgeltes Fernse-
hen unverändert dahinge-
hend bestehen, dass es sich 
hier um ein privatrechtlich 

konzipiertes Entgelt für die 
Nutzung bzw. Nutzungsmög-
lichkeit von Fernsehprogram-
men, die vom Versorgungs-
auftrag des ORF umfasst sind, 
handelt. 
So wird sowohl in Judikatur 
als auch Lehre übereinstim-
mend argumentiert, es handle 
sich dabei um ein (fiktives) 
privatrechtliches Vertragsver-
hältnis, bei welchem der ORF 
durch Zurverfügungstellung 
seiner Programme ein ent-
sprechendes Angebot bereit 
hält. 
Folgt man nunmehr diesem 
(zivilrechtlichen) Gedanken 
muss die für den Juristen logi-
sche Antwort darin bestehen, 
dass eben dann, wenn ein 
Fernsehteilnehmer entspre-
chende Gerätschaften an-
schafft, um dieses Angebot 
des ORF (technisch) anneh-
men zu können, ein (privat-
rechtlicher) Vertrag zustande 
kommt und damit auch die 
Entgeltpflicht entsteht. 
Demgegenüber soll es aber 
nach der nunmehrigen Kon-
zeption der novellierten ge-
setzlichen Bestimmung so 
sein, dass bereits die Möglich-
keit der (technischen) Annah-
me dieses Vertragsangebotes 
des ORF einen entsprechen-
den Vertrag entstehen lässt 
und sohin eine Entgeltpflicht 
auslöst. 
Dies widerspricht nicht nur 
sämtlichen zivilrechtlichen 
Grundsätzen, sondern auch 
entsprechenden Konzeptio-
nen in vergleichbaren Fällen. 
Die Ausgestaltung des ORF-
Fernsehentgeltes wurde und 
wird vielfach mit der durch 
die ebenfalls privatrechtlich 
konzipierte ASFINAG betref-
fend der Mautgebühren ver-
glichen. 
Vergleichbare Beispiele könn-
ten auch im Zusammenhang 
mit dem Betrieb eines öffentli-
chen Nah- oder Fernverkehres 

oder anderer „öffentlicher“ 
Versorgungseinrichtungen be-
schrieben werden und ist all 
diesen Fällen gemeinsam, 
dass jeweils eine bloß (theore-
tisch) technische Nutzungs-
möglichkeit niemals zu einer 
Entgeltpflicht führt. Dass bzw. 
warum dem ORF im Zusam-
menhang mit dem privat-
rechtlich konzipierten Fernse-
hentgelt hiezu eine Sonder-
stellung zukommen soll, wird 
weder argumentiert noch wä-
re dies nachvollziehbar, so-
dass unter diesem Gesichts-
punkt eine Schlussfolgerung 
dahingehend naheliegt, dass 
vergleichbare Sachverhalte 
ohne sachliche Rechtfertigung 
ungleich reguliert werden. 

Jedenfalls ist unter diesem  
Gesichtspunkt mit Sicherheit 
davon auszugehen, dass ent-
sprechend von dieser Gesetz-
esänderung betroffene ORF-
Kunden diese Fragen sowohl 
einer Klärung durch den Ver-
waltungsgerichtshof aber al-
lenfalls auch Verfassungsge-
richtshof zuführen werden, 
sodass abzuwarten bleibt, ob 
die nunmehr vorgenommene 
Gesetzesnovellierung tatsäch-
lich dazu führen wird, dem 
„Kundenschwund“ des ORF 
Einhalt zu gebieten. 

Dr. Arnold Gangl, 
Weinberger Gangl RA GmbH 

ORF schließt 
Gebührenschlupfloch?
Mit 01.01.2012 tritt die Novellierung des ORF Gesetzes in Kraft
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Dokumentenmanagement

D
igitalisierung hin oder her: In 
Kanzleien geht kaum etwas 
ohne Papier. Viele Dokumente 
müssen im Original vorliegen: 

Vollstreckungstitel, Schriftsätze, Verträ-
ge. All diese oft beweisführenden Papiere 
sollten übersichtlich abgelegt werden. 
Das kostet viel Zeit und Geld. An schlecht 
organisierten Arbeitsplätzen verbringen 
Mitarbeiter an einem Acht-Stunden-Ar-
beitstag 45 bis 60 Minuten mit der Suche 
nach Unterlagen – das sind bis zu 30 un-
produktive Tage im Jahr! Die Ablage ei-
nes Blattes in einem Ordner kostet ca. 50 
Cent, das Wiederauffinden eines einzigen 
Dokumentes fast zwei Euro. Genau hier 
setzt die MAPPEI-Methode an.

„Das richtige Doku-
ment zur richtigen Zeit 
am richtigen Platz bei 
niedrigsten Kosten”

Diese Formel schreibt sich MAPPEI seit 
mehr als 40 Jahren auf die Fahnen. Mit 
der MAPPEI-Methode lassen sich in 
Kanzleien große Mengen Akten durch 
ein durchdachtes Ablagesystem zeit-, 
platz- und somit kostensparend organi-
sieren. 
Dokumente werden in Mappen eingelegt 
oder bei Notwendigkeit geheftet. Die 
Mappen werden in Boxen abgestellt. Die 
Beschriftung verläuft nach einem eindeu-
tigen/logischen  System. Durch die farb-
liche Gestaltung und zusätzliche Be-
schriftung der Etiketten ist der Zugriff 
auf Unterlagen mit geringen bzw. ohne 
Suchzeiten möglich.

Das TABCOLOR-System: 
Übersicht durch Farbe 
Der Mensch nimmt Farben besonders 
schnell und einfach wahr. Das MAPPEI-
TABCOLOR-System basiert daher auf 
dem Zusammenspiel von Farben, Buch-
staben und Zahlen. Die Farbblöcke die-

nen der groben Orientierung, falsch ein-
sortierte Mappen fallen direkt auf.  
Mittels der Kodierung lässt sich jeder 
Vorgang schnell finden. Mit MAPPEI hat 
langes Suchen nach dem richtigen Akt 
ein Ende. 

Intelligente 
Aktenorganisation 
in Kanzleien
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13. Internationales 
Akkordeonfestival

25.02. – 25.03.2012/Wien

A
m Samstag, dem 25.02.2012 
wird im Kuppelsaal der TU 
Wien das bereits 13. Interna- 
tionale Akkordeonfestival Wien 

eröffnet. Das bislang fixierte Programm 
macht dabei jetzt schon deutlich, dass es 
sich um alles andere als ein „verflixtes“ 
13. Mal handeln wird ...

Schon mit der zweiten Eröffnungsgala 
am 26.2. steigen mit Riccardo Tesi & 
Banditaliana und Renato Borghetti zwei 
absolute Akkordeon-Grössen auf eine 
der zahlreichen Bühnen des Akkordeon-
festivals (diese steht im Baumgartner  
Casino!), sie eröffnen damit gleichzeitig 
einen programmatischen Focus des heu-
rigen Festivals: „Bella Italia“! 

Galt 2011 ein Programmschwerpunkt 
dem Reichtum der in Frankreich kulti-
vierten und gepflegten Spielarten der Ak-
kordeon-Musik, wandert dieser gestalte-
rische Blick heuer ins schöne Italien. 

Es wäre aber nicht das Internationale Ak-
kordeonfestival, würden nicht auch 2012 
wieder MusikerInnen aus Deutschland 
(etwa Lüül & Band gemeinsam mit den 

Wienern Bratfisch am 28.2. im Ost Klub), 
Belgien und Frankreich (etwa Sophie  
Cavez & Baltazar Montanaro am 29.2. im 
Theater Akzent), Finnland (Lepistö & 
Lehti am 9.3. im Ehrbar Saal), den USA 
(etwa Rosi Ledet & The Zydeco Playboys 
bei der Abschlussgala 2 am 24.3. im Rei-
gen) und vielen Ländern mehr den gan-
zen Akkordeon-Globus in zahlreichen 
Konzerten erlebbar machen. 

Dass auf diesem Akkordeon-Globus ös-
terreichische Musiker keine kleine Rolle 
spielen, unterstreicht die Abschlussgala 3 
am 25.3. 2012 im Metropol, wenn Sterzin-
ger Experience und Ernst Molden & Band 
mit Walther Soyka gemeinsam konzertie-
ren und selbstverständlich findet wird 
auch Akkordeon-Fixstern Otto Lechner 
wieder seine Quetschn-Magic im Verlauf 
des Festivals versprühen.

Ergänzt durch die beliebten Programm-
punke „Stummfilm Matinee“ und den 
„Magic Afternoon“ für Kinder wird das 
Internationale Akkordeonfestival 2012 
wieder sein Publikum finden und begeis-
tern. Bestimmt!

www.akkordeonfestival.at

13. Internationales 
Akkordeonfestival 2012
von 25.02. bis 25.03.2012
an zahlreichen renommierten  
Veranstaltungsorten in Wien.
www.akkordeonfestival.at 
Tel.: 0043 (0)676 512 91 04 

FESTIVALLEITUNG: Friedl Preisl

KARTENVORVERKAUF: 
• In allen Filialen der BANK AUSTRIA und  
Tel. 01/24 9 24 sowie www.clubticket.at.  
• In allen Vorverkaufsstellen von TICKET ON-
LINE, www.ticketonline.at, Tel. (01)88 0 88.  
• In allen Vorverkaufsstellen von ÖSTERREICH 
TICKET, www.oeticket.com, Tel. (01) 96096
• Für Jugendliche bei wienXtra/JUGENDINFO 
(Wien 1, Babenbergerstr.1/Ecke Ring) nur für 
Konzerte am 27.02., 28.02., 07.03.
• ÖSTERREICHISCHEN VOLKSLIEDWERK,  
(Mo-Mi: 11-17h, Do: 10-19h, Fr: 11-14h), 
1010 Wien, Operngasse 6, (01) 512 63 35-0

FESTIVALPASS:
im Vorverkauf in allen Filialen der BANK  
AUSTRIA: € 98,– für sechs Veranstaltungen 
freier Wahl, übertragbar.
Bitte melden Sie sich bis spätestens  
sieben Tage vor der gewünschten Vorstellung 
unter friedl@akkordeonfestival.at oder  
0676 512 91 04 (aus dem Ausland:  
+43 676 512 91 04) an und kommen Sie  
bis spätestens 30 Minuten vor Vorstellungs-
beginn, da sonst kein Sitzplatz garantiert 
werden kann.
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Wissenswertes

Beginn: 21.30 Uhr, Ende: 5 Uhr

Damen: Großes Abendkleid

Herren: Frack, Smoking oder

 Uniform (großer Gesellschaftsanzug)

Tisch- und Eintrittskarten: 

Ballbüro, Wien 8, Landesgerichtsstr. 11/063 

Mo-Fr 9-13 Uhr, Mi auch 14-15 Uhr

Post: 1016 Wien, Austria, Justizpalast, PF 35

Eintrittskarten erhältlich auch bei:  

MANZ Wien 1, Kohlmarkt 16

Mo-Fr 9.30-18.30 Uhr, Sa 9.30-17 Uhr,

bei Kuppitsch, Wien 1, Schottengasse 4

Mo-Mi 9-19 Uhr, Do u. Fr 9-20 Uhr, Sa 10-18 Uhr 

und bei LexisNexis, Wien 1, Riemergasse 1-3,

Mo-Fr 9-18 Uhr.

Keine Abendkassa

JURISTENVERBAND

Tel.: 01/40127 DW 1535, Fax: 01/40127 DW 1482

E-mail: office@juristenball.at

Internet: www.juristenball.at

FASCHING-SAMSTAG, 
18. FEBER 2012

HOFBURG VIENNA

Disco mit Waldi & Wolf

Dachfoyer: 

Salsa-Rhythmen, Cocktails, Austern
und noch mehr

ÖSTERREICHISCHER  
RECHTSANWALTSVEREIN

WIRTSCHAFTLICHE ORGANISATION
DER RECHTSANWÄLTE ÖSTERREICHS

1011 Wien,  Rotenturmstraße 13,  Pf 612 
Tel. erreichbar 01/40127-1591

Fax: 01/533 27 18-29

Seminare Frühjahr 2012  
Seminare für (Rechtsanwalts-)Angestellte               

Exekution I, Wien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           am	 05.03.2012

Verfahren Außer Streit, Wien. . . . . . . . . . . . . . . .                  am	 06.03.2012

Exekution II, Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          am	 19.03.2012

What`s news? (Wissens-Update), Wien . . . . . . . .          am	 28.03.2012

Grundlehrgang (BU-Kurs), Graz . . . . . . . . . .           Beginn	 30.03.2012

Einführungsseminar, Wien. . . . . . . . . . . . . . .                Beginn	 12.04.2012

Grundbuch I, Wien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      Beginn	 23.04.2012

Firmenbuch, Wien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           am	 07.05.2012

Insolvenzverfahren, Wien. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     am	 22.05.2012

Sommer-Block-Seminar, Wien. . . . . . . . . . . .             Beginn	 09.07.2012

Anmeldungen via Homepage möglich! 
www.rechtsanwaltsverein.at
Mail to: office@rechtsanwaltsverein.at             Änderungen vorbehalten

We talk business
Ihre Assistentinnen benötigen mehr Sicherheit  
beim Gebrauch der englischen Sprache?

Ihre Juristen sollen Schriftsätze mit höchster 
sprachlicher Prägnanz erstellen, sich in
verschiedenen Fachgebieten des  
„Legal English“ weiterbilden?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Unsere Experten ermöglichen es, die  
Fachkompetenz auch in englischer Sprache  
zu perfektionieren. Rasch und effizient.

Legal English
Finance & Investment 

Insurance Matters
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

biz.talk – Language Consulting  
Tel.: +43 (0)1 595 35 15    www.biztalk.at



Nachdem im Gesundheitsmi-
nisterium „fast täglich“ Be-
schwerden gegen die „Rau-
cherlounges“ der neu in 
Betrieb genommenen „West-
bahn“ eingetroffen waren, zog 
das betroffene Unternehmen 
ein Angebot zurück, auf Fahr-
ten zwischen Wien und Salz-
burg gemütlich den Rauch 
aufsteigen zu lassen. Ein 

15-Jähriger, der im rauchfrei-
en Bereich des Zuges keinen 
Platz gefunden hatte, hatte 
seine Reise in einer Raucher-
lounge absolvieren müssen, 
auch andere Passagiere fühl-
ten sich durch die Rauchent-
wicklung belästigt. 
Die Betreiber der „Westbahn“ 
weisen darauf hin, dass sämt-
liche Vorschriften der strikten 
Trennung zwischen Raucher- 

und Nichtraucherabteilen 
eingehalten worden sei-

en und das Rauch-
verbot nur eine 

vorübergehen-
de Maßnahme 

sei, mit der 
man die ein-
deutige Klä-
r u n g  d e r 
Rechtslage 
abwarte.

Rauchzeichen aus 
der Westbahn

Eine hitzige Debatte über die 
Zulässigkeit von Fahndungen 
im Rahmen des Sozialnetz-
werks „Facebook“ wurde 
durch einen Anlassfall der 
F r a n k f u r t e r  P o l i z e i  i n 
Deutschland vom Zaun ge-
brochen. Die Behörde hatte 
mehrere Überwachungsvide-
os eines Clubs ins Internet ge-
stellt, um eine Schlägerei mit 
Türstehern zu klären, in de-
ren Zug es zum Tod eines 
Clubbesuchers gekommen 
war.
Prinzipiell, so lauteten die 
ersten Reaktionen, seien Straf-
verfolgungsbehörden gerade-
zu angehalten, alle gesetzli-
chen Maßnahmen zur Auf-  

klärung von Straftaten zu 
ergreifen. Allerdings beein-
trächtige die innovative Fahn-
dungsmaßnahme sowohl das 
allgemeine Persönlichkeits-
recht des mutmaßlichen Tä-
ters wie auch die Persönlich-
keitsrechte zufällig auf dem 
Video gezeigter unbeteiligter 
Personen.
Datenschützer verweisen ener- 
gisch auf die bei „Facebook“ 
generell installierte „Kom-
mentar“-Funktion, die dazu 
einlade, durch hier platzierte 
Bemerkungen in datenschutz-
rechtliche Belange Dritter ein-
zugreifen. 

Matura im Jahre 2011, Wirt-
schaftskundliches Gymnasi-
um Salzburg: Vor dem Be- 
treten des Raumes für die 
schriftlichen Arbeiten geben 
die Schüler ihre Mobiltelefone 
ab. Der Direktor der Schule 
misstraut dieser demonstrati-
ven Freiwilligkeit und vermu-
tet, dass es sich bei den abge-
gebenen Geräten um „das 
Handy der Oma“ handelt.

Zumindest einem Teil seiner 
Schäfchen unterstellt der Di-
rektor, die wirklich nützlichen 
Smartphones, mit denen man 
blitzartig zu guten Lösungen 
auf Maturafragen gelangt, gut 
verborgen mit sich zu tragen.
Doch so ausgeschlafen wie 
seine Schüler wollte sich der 
Direktor ebenfalls präsentie-
ren.
In vorausschauender Planung 
des schriftlichen Maturater-
mins hatte der Herr Direktor 
bei einem Schulmittelausstat-
ter in St. Pölten um schlanke 
200 Euro einen Störsender er-
worben.
Mit Beginn der Prüfungsar-
beit nahm nun auch der Stör-
sender seine Arbeit auf.
Doch nicht nur die Schüler 
fühlten sich im Empfang der 
richtigen Lösungen gestört, 
auch der Netzbetreiber wurde 
auf den Störsender aufmerk-
sam. Zwei Mitarbeiter der 
Fernmeldebehörde tauchten 
in der Schule auf, legten dem 
Direktor das Handwerk und 
leiteten ein Verfahren ein. Er-
gebnis: Abmahnung wegen 
Verstoßes gegen das Telekom-
munikationsgesetz.

Ende 2011 verabschiedete der 
Rat der EU die Richtlinie zur 
Bekämpfung des sexuellen 
Missbrauchs und der sexuel-
len Ausbeutung von Kindern 
sowie der Kinderpornogra-
phie.
Bereits im Lissabon-Vertrag 
von 2009 hatten die Mitglieds-
staaten der EU die Kompetenz 
übertragen, für das Strafrecht 
bei schweren und grenzüber-
schreitenden Straftaten euro-
paweit geltende Maßnahmen 
zu ergreifen.
Die Richtlinie will einerseits 
einheitliche Straftatbestände 

schaffen, andererseits für ganz 
Europa eine Verbesserung der 
Prävention von sexuell moti-
vierten Straftaten installieren.
Im Zusammenhang damit 
hält die EU für notwendig, 
verurteilten Tätern die Aus-
übung von Berufen zu ver-
wehren, in denen sie Kontakt 
mit Kindern haben könnten. 
Für Arbeitgeber soll die Mög-
lichkeit geschaffen werden, 
Bewerber mit Aufgaben im 
Kinderbereich in Sachen Vor-
strafen durchleuchten zu dür-
fen. 
Als wichtiges weiteres Thema 
wird die derzeit rigorose 
Schweigepflicht speziell der 
Ärzte gesehen, die einer Re-
gelung weichen soll, die ei- 
ne problemlose Anzeige von 
Straftaten im Bereich Kindes-
missbrauch möglich macht. 
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Matura-Störsender

EU gegen 
Sexual-
straftäter

Gaunerjagd 
auf „Facebook“?
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Wertpapieraufsichtsgesetz
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M
itarbeiterinnen der 
Finanzmarktauf-
sicht und andere 
auf das Kapital-

marktrecht spezialisierte Au-
toren wirkten auch an der  
2. Auflage des Kommentars 
„WAG – Wertpapieraufsichts-
gesetz“, herausgegeben von 
RA Dr. Ernst Brandl und Ass.-
Prof. Dr. Gerhard Saria, mit. 
Dadurch soll dem Praktiker – 
sowohl dem Neueinsteiger  
als auch dem Profi – eine Hil-
festellung bei der Anwendung 
des Wertpapieraufsichtsgeset-
zes gegeben werden.

Um den praktischen Nutzen 
und die Aktualität des Werks 
beizubehalten, entschieden sich 
die Herausgeber, eine zwei- 
te Auflage zu verfassen. Aus 
diesem Grund soll der Kom-
mentar auch künftig weiterge-
führt werden. Zwar steht der-
zeit noch nicht fest, wann 
genau es die dritte Auflage  
geben soll, allerdings dürfte 
jetzt schon klar sein, dass der 
Schwerpunkt dieses Werks 
die „MiFID II“ sein wird: Mit 
der „MiFID II“ soll die euro-
parechtliche Grundlage für 
das österreichische Wertpa-
pieraufsichtsgesetz (WAG) 
grundlegend novelliert wer-
den. Derzeit handelt es sich 
bei der „MiFID II“ erst um ei-
nen Vorschlag auf EU-Ebene, 
bei dem es noch nicht abseh-
bar ist, wann er in österreichi-
sches Recht umgesetzt wird. 
Vor 2014 ist damit eher nicht 
zu rechnen. Doch lohnt es sich 
schon jetzt, einen Blick auf die 
Neuerungen zu werfen:

Eine der wohl entschei-
dendsten Änderungen ist 
das „Aus„ für Provisionen 
und andere monetäre 
Vorteile bei der unabhän-
gigen Anlageberatung.
Künftig sollen Wertpapierfir-
men ihren Kunden unter an-
derem mitteilen müssen, ob 
sie die Anlageberatung auf 
unabhängiger Basis erbrin-
gen. In diesem Fall soll die 

Wertpapierfirma für ihre 
Dienstleistungen keine Ge-
bühren, Provisionen oder an-
dere monetäre Vorteile an-
nehmen dürfen, wenn die 
Gelder von einem Dritten 
oder einer im Namen des Drit-
ten handelnden Person stam-
men (Art 24 Abs 5 Unterab-
satz ii des Entwurfs der 
„MiFID II“). 
Als „Dritte“ sind in diesem 
Zusammenhang beispielswei-
se Emittenten bzw Produktan-
bieter zu verstehen. 
Weiterhin erlaubt sollen nicht-
monetäre Zuwendungen, wie 
etwa Produktschulungen, sein. 

Als Grund für diese Ände-
rung nennt die „MiFID II“ die 
Stärkung des Anlegerschutzes 
und das Ziel, dass die Kunden 
dadurch über die für sie er-
brachten Dienstleistungen bes- 
ser aufgeklärt werden (Erw 52 
des Entwurfs der „MiFID II“). 
Diese Neuerung soll aber 
nicht nur für die unabhängige 
Anlageberatung, sondern auch 
für die Portfolioverwaltung 
gelten.

Bei der unabhängigen Anlage-
beratung soll die Wertpapier-
firma eine ausreichende An-
zahl von Finanzinstrumenten, 
die auf dem Markt angeboten 

werden, bewerten müssen. Es 
ist anzunehmen, dass es künf-
tig zu Diskussionen darüber 
kommen wird, in welchen 
Fällen der Kundenbetreuer ei-
ne „ausreichende Anzahl von 
Finanzinstrumenten“ bei der 
Anlageberatung berücksich-
tigt hat.
Außer der Vorgabe, eine aus-
reichende Anzahl von Pro-
dukten zu bewerten, ist wei-
ters vorgesehen, dass diese 
nach ihrer Art und ihren Emit-
tenten bzw Anbietern gestreut 
sein sollen.
Insbesondere darf sich die An-
lageberatung nicht nur auf  

jene Finanzinstrumente be-
ziehen, die von Unterneh- 
men mit „enger Verbindung“ 
zur Wertpapierfirma emittiert 
oder angeboten werden (Art 
24 Abs 5 Unterabsatz i des 
Entwurfs der „MiFID II“). Das 
würde etwa bedeuten, dass  
eine Wertpapierfirma, die in 
einen Finanzkonzern einge-
bunden ist, bei der unabhän-
gigen Anlageberatung auch 
Produkte von Mitbewerbern 
anbieten müsste.

Sowohl bei unabhängiger 
als auch bei nicht unab-
hängiger Beratung soll die 
Wertpapierfirma den 

Kunden darüber informie-
ren müssen, ob sie sich 
dabei auf eine umfassen-
de Marktanalyse stützt. 
Diese Neuerung ist der öster-
reichischen Rechtsordnung 
nicht ganz fremd und ver-
gleichbar mit der bereits jetzt 
im österreichischen Recht fest-
gelegten Pflicht des Versiche-
rungsmaklers, dem Kunden 
ausdrücklich mitzuteilen, ob 
er sich bei der Beratung auf 
bestimmte Märkte oder Pro-
dukte beschränkt (§ 28 Z 3 
MaklerG). Im Wertpapierbe-
reich wird das jedoch ein No-
vum sein.

Bei jeder Anlageberatung 
soll die Wertpapierfirma 
den Kunden weiters 
darüber aufklären
müssen, ob sie die  
Eignung der von ihr 
empfohlenen Finanz- 
instrumente für den 
Kunden laufend beurteilt.

Nicht geändert wird die 
Pflicht, den Kunden Informa-
tionen über Finanzinstrumen-
te, z.B. Risikohinweise, und 
über vorgeschlagene Anlage-
strategien sowie über Ausfüh-
rungsplätze und Kosten zur 
Verfügung zu stellen.

www.btp.at

WAG-Kommentar
Erster Ausblick auf die „MiFID II”
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Bücher News

„Heikle Führungssituationen”
Auch wenn alles normal liefe, erfordert gute Führung viel 
Geschick und Einfühlungsvermögen. Selten aber läuft in der 
Praxis alles normal. Es gibt Situationen, da wünscht man sich 
einen alten Fahrensmann, der schon mit den verzwicktesten 
Vorfällen konfrontiert wurde und konstruktive Lösungswege 
gefunden hat. 

Der Autor hat aus seiner Führungspraxis in mittelständi-
schen Unternehmen, aus Jahrzehnten als Berater, Trainer und 
Coach 30 Fälle herausgegriffen, die beispielhaft für solche 
heiklen Führungssituationen stehen. Chefs und Chefinnen 
aus den verschiedenartigsten Unternehmen werden zunächst 
eingeladen, drei Lösungswege zu prüfen, ehe die jeweils  
erfolgreiche Alternative geschildert wird. Eine kurze Einfüh-
rung in das Konfliktmanagement liefert das notwendige  
Instrumentarium. Ein spannenendes Fachbuch wie ein Kri-
mi.

Werner Siegert
Heikle Führungssituationen –  

und wie man sie meistert
expert-verlag, Renningen

ISBN 10: 3816930700 /  
3-8169-3070-0 

ISBN 13: 9783816930709 

„Rechtsgebühren” 
Das österreichische Gebührenrecht ist eine der komplexesten 
Rechtsmaterien. Es tangiert fast alle Bereich des täglichen  
Wirtschaftslebens. Dieser Kommentar bietet einen altbe- 
währten Wegweiser und eine unabkömmliche Hilfestellung  
für diese undurchsichtig erscheinende Materie.
Seit der 8. Auflage wurde das Gebührengesetz 13-mal novel-
liert, zuletzt durch das AbgÄG 2011. Das Werk trägt dieser Viel-
zahl an Änderungen Rechnung.
Es ist ein wichtiger Arbeitsbehelf für Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater, Anwälte und Notare, Rechtsabteilungen von  
Unternehmen wie etwa Immobilienverwaltungen, Banken und 
Finanzbehörden.

ARNOLD / ARNOLD 
Rechtsgebühren

Kommentar zum I., III.  
und IV. Abschnitt

des Gebührengesetzes
Facultas.wuv 2011. X, 1004 Seiten

Leinenband mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-7089-0707-9

EUR 210,–

„Wertpapieraufsichtsgesetz” 
Das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 ist eines von mehreren  
Gesetzen, durch welche die EU-Richtlinie über Märkte für  
Finanzinstrumente umgesetzt wird. Ziel der MiFID ist es, mit 
dieser Novelle auf europäischer Ebene eine Harmonisierung 
der Rechtsordnung zu erreichen, um Anlegern ein hohes 
Schutzniveau zu gewährleisten. Darüberhinaus soll Wertpa-
pierfirmen die Erbringung von grenzüberschreitenden Finanz-
dienstleistungen erleichtert werden.
Das Werk bietet eine praxisorientierte Kommentierung des 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 unter besonderer Berücksichti-
gung der europarechtlichen Vorgaben einschließlich der CESR-
Materialien sowie allfälliger Vorarbeiten zu den Umsetzungs-
verordnungen der Finanzmarktaufsicht. Es soll den vom Gesetz 
betroffenen Banken, Wertpapierdienstleistungsunternehmen, 
Vermögensberatern, Versicherungsgesellschaften sowie deren 
Rechtsanwälten, Wirtschaftstreuhändern und Revisoren Lösun-
gen für die tägliche Praxis bieten. 

Brandl, Ernst, Saria,  
Gerhard (Hrsg)  

Wertpapieraufsichtsgesetz
Kommentar

2. aktualisierte und  
überarb. Aufl. 2010, XXVIII,  

1.022 Seiten
ISBN 978-3-211-99384-2

EUR 189,95

„Der Datendieb” 
Wie Heinrich Kieber den größten Steuerskandal aller Zeiten 
auslöste.
Wer ist der Mann, der 2007 geheime Kontodaten aus der Liech-
tensteiner LGT-Bank an den deutschen Staat verkaufte und da-
nach untertauchte – mit Millionen im Gepäck? Zwei Jahre re-
cherchierte der Autor in neun Ländern, sprach mit Verwandten 
und Freunden, befragte Staatsanwälte, rekonstruierte minutiös 
den Datendiebstahl, bis das Phantom Heinrich Kieber ein Ge-
sicht erhielt: ein Heimkind, das sich reiche Eltern erfindet. Ein 
Blender, der Freunde um Unsummen prellt. Ein Betrüger, der 
den Landesfürsten erpresst. Und ein Hochstapler, der im Allein-
gang das Liechtensteiner und das Schweizer Bankgeheimnis 
knackt.

Sigvard Wohlwend
Der Datendieb

256 Seiten, 12,5 x 21,0 cm
mit zahlr. Abbildungen, geb.

ISBN 978-3-86789-145-5
EUR 19,95
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D
er Mittelstand setzt 
im Windschatten der 
deutschen Wirtschaft 
als wichtigsten Ex-

portpartner den Aufholpro-
zess fort, das Vorkrisenniveau 
ist jedoch noch nicht erreicht. 
Das zeigt die Befragung von 
knapp 1.800 kleinen und mitt-
leren Unternehmen im Herbst 
2011 durch Creditreform. Da-
nach wird die Geschäftslage 
von gut der Hälfte der Befrag-
ten (52,6%) mit „gut“ oder 
„sehr gut“ bewertet. Das ist 
ein ähnlich hoher Anteil wie 
im Jahr davor (52,1%). Von 9,0 
auf 6,4% leicht gesunken ist 
der Anteil der Unternehmen, 
die ihre Geschäftslage mit 
„mangelhaft“ oder „ungenü-
gend“ einschätzen. 

Die Umsätze im Mittelstand 
sind 2011 weiter gewachsen, 
allerdings weniger dynamisch 
als im Vorjahr. Gut ein Drittel 
der befragten Unternehmen 
erzielte Zuwächse – 15,7% der 
Befragten mussten einen Um-
satzrückgang hinnehmen. Vor 
einem Jahr berichteten 40,6% 
der mittelständischen Unter-
nehmen von einem Umsatz-
plus und 21,6% von einem Mi-
nus. Im Baugewerbe verlief 
die Umsatzentwicklung mo-
derater als im Jahr zuvor: Es 
meldeten weniger Baubetrie-
be einen Umsatzanstieg, aber 
auch weniger einen Rück-
gang. Eine merkliche Ver-
schlechterung der Umsatzlage 
ist im Verarbeitenden Gewer-

be festzustellen – Verbesse-
rungen gab es nur im Dienst-
leistungssektor. In allen Wirt-
schaftsbereichen überwiegt 
aber weiterhin der Anteil der 
Betriebe, die per Saldo ein 
Umsatzplus melden.

Schlechter sieht es bei der Er-
tragslage aus: Der Anteil der 
Unternehmen, die in den ver-
gangenen Monaten steigende 
Gewinne verbuchten, fällt mit 
23,8% geringer aus als der An-
teil der Unternehmen, bei de-
nen die Erträge gesunken sind 
(26,2%). 2010 lag der Saldo der 
Ertragsmeldungen noch knapp 
im positiven Bereich. 

Die mittelständische Wirtschaft 
sorgte 2011 erneut für einen 
positiven Beschäftigungsbei-

trag. Jedes vierte Unterneh-
men (25,6%) stockte in den zu-
rückliegenden sechs Monaten 
das Personal auf. Im Jahr zu-
vor war dies erst bei 23,5% der 
KMU der Fall. Besonders im 
Verarbeitenden Gewerbe wur-
den in den zurückliegenden 
Monaten viele Stellen geschaf-
fen.  13,4% der Befragten 
mussten sich seit dem Früh-
jahr von Mitarbeitern trennen 
(Vorjahr: 13,6%). 

Investitions- und  
Personalplanungen  
sehr zurückhaltend
Der Mittelstand und vor allem 
die exportabhängigen Unter-
nehmen können sich der welt-
weiten Konjunkturabkühlung 
nicht entziehen. Noch sind die 
Unternehmen aber mehrheit-
lich optimistisch. Jeder Vierte 
(25,7%) rechnet in den kom-
menden Monaten mit steigen-
den Umsätzen. Im Jahr zuvor 
war es aber noch jeder Dritte 
(34,5%). Sinkende Umsätze  
erwartet heuer jeder Fünfte 
(20,0%), nachdem sich vor ei-
nem Jahr nur 13,1% der Be-
fragten pessimistisch zeigten. 
Deutlich gedämpfter sind die 

Umsatzerwartungen im Ver-
arbeitenden Gewerbe. Hier 
überwiegt, anders als 2010, 
der Anteil der negativen Stim-
men. Dienstleister und der 
Handel sind am optimis-
tischsten, wenngleich auch in 
diesen Wirtschaftsbereichen 
die Aussichten schwächer be-
urteilt werden als vor Jahres-
frist. 

Auch die Ertragsaussichten 
werden schlechter einge-
schätzt als im Herbst 2010. 
Gleichwohl rechnen immer 
noch 26,9% der Befragten da-
mit, in den kommenden Mo-
naten steigende Gewinne zu 
verbuchen (2010: 33,8%). Sin-
kende Erträge erwartet – wie 
auch schon im Jahr zuvor –  
jeder Vierte (24,2%; 2010: 
23,9%).

Die Zurückhaltung der KMU 
bei ihren Personalplanungen 
und Investitionsabsichten zeigt, 
dass sich das Konjunktur- 
klima deutlich abgekühlt hat. 
Jedes sechste Unternehmen 
(16,2%) wird in den kommen-
den sechs Monaten den Per-
sonalbestand voraussichtlich 

Aktuelle Wirtschaftslage  
der KMU in Österreich
Die mittelständische Wirtschaft hat dank guter  
Exportlage weiter Boden gutgemacht – Erwartungen  
aber für 2012 deutlich gedämpfter 

„Die Zurückhaltung der KMU  
bei ihren Personalplanungen  
und Investitionsabsichten zeigt, 
dass sich das Konjunkturklima 
deutlich abgekühlt hat. ”
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verkleinern. 2010 war das nur 
bei jedem Achten (12,7%) der 
Fall. Insgesamt wollen 13,2% 
der Unternehmen zusätzliche 
Mitarbeiter einstellen (2010: 
13,3 Prozent). Damit dürften 
im Mittelstand unter dem 
Strich keine neuen Arbeits-
plätze mehr entstehen. Neu-
einstellungen sind vermehrt 
allein noch im Handel ge-
plant. 

Die Investitionsbereitschaft im 
Mittelstand ist auf den nied-
rigsten Wert seit zehn Jahren 
gefallen. Nur noch 44,6% der 
befragten Unternehmer wol-
len in den kommenden Mona-
ten Investitionen durch zufüh-
ren (2010: 50,7%). Allein am 
Bau sind mehr Unternehmen 
als vor Jahresfrist zu Investiti-
onen bereit. Mit 40,6% ver-
gleichsweise gering ist der 
Anteil der Erweiterungsinves-
titionen. In der Mehrzahl sind 
lediglich notwendige Ersatz-
investitionen geplant. 

Den Aufschwung haben die 
KMU häufig mit Eigenmitteln 
finanzieren müssen. Auf-
grund dessen sank die Eigen-
kapitalausstattung. Nur noch 
jedes dritte Unternehmen (33,6%; 
2010: 37,0%) verfügt über eine 
Eigenkapitalquote von über 
30%. Drei von zehn Unterneh-
men (29,7%; 2010: 26,7%) sind 
mit einer Eigenkapitalquote 
von unter zehn Prozent zu 
schwach kapitalisiert. 

Positive Auswirkungen 
auf das Zahlungsverhalten 
– Rückgang bei den 
Unternehmensinsolvenzen
Die Aufschwungjahre 2010 und 
2011 haben auch das Zah-
lungsverhalten verbessert. Zwei 
Drittel der KMU (64,9%) er-
halten das Geld für die gelie-
ferte Ware oder eine erbrachte 
Leistung nach spätestens 30 
Tagen (2010: 60,3%). Dabei 
sind deutliche Verbesserun-
gen im Zahlungsverhalten der 
öffentlichen Hand festzustel-
len. An dieser Stelle dürfte 
sich eine neue EU-Regelung 
bereits positiv ausgewirkt ha-
ben, wonach Lieferungen und 
Leistungen in der Regel nach 
30 Tagen bezahlt werden sol-

len. Immer noch bewerten die 
befragten Unternehmen das 
Zahlungsverhalten des öffent-
lichen Sektors aber schlechter 
als das privater bzw. gewerb-
licher Kunden. 

Forderungsverluste blieben 
auch bei guter Konjunktur 
nicht aus. Nur 13,7% der  
Unternehmen blieben von 
Zahlungsausfällen gänzlich 
verschont. Sehr hohe Forde-
rungsverluste von mehr als 
1,0% des Jahresumsatzes muss-
ten aber nur 8,1% der Befrag-
ten hinnehmen (2010: 10,0%). 
Von Verschlechterungen be-
richtet das Baugewerbe. 

Die Unternehmensinsolvenzen 
sind auf den niedrigsten Stand 
seit 2003 zurückgegangen, um 
7,0% auf 6.194 Verfahren. Die 
Anzahl an eröffneten Verfah-
ren ist um 6,6% auf 3.289 Un-
ternehmen gesunken. In 2.905 
Fällen (-7,4%) wurden die In-
solvenzanträge mangels kos-
tendeckenden Vermögens ab-
gewiesen. Die seit 1 ½ Jahren 

geltende neue Insolvenzord-
nung zeigt ebenfalls positive 
Auswirkungen: Fast jedes 5. 
Verfahren ist bereits ein Sanie-
rungsverfahren in dem ver-
sucht wird, das schuldneri-
sche Unternehmen zu retten 
und die Gläubiger eine Min-
destquote von 20 bzw. 30% er-
halten. 

Die Hauptursachen 
für das Scheitern der 
Unternehmen liegen  
in Managementfehlern
Wie z.B. einer  mangelhaften  
Buchhaltung und fehlendem  
Risikomanagement, in einer 
unzureichenden Kapitalaus-
stattung und in der allgemei-
nen Wirtschaftslage. Die In-
solvenzrechtsnovelle ist wie 
es scheint zum idealen Zeit-
punkt gekommen. Es bietet 
den krisenbehafteten Unter-
nehmen ein geeignetes Instru-
ment rechtzeitig im Rahmen 
des Sanierungsverfahrens den 
Turn-around zu schaffen.
Trotz oder gerade wegen der 
(Staats-)Schuldenkrise findet 
eine Entstigmatisierung der 
Insolvenz statt. Wer unver-
schuldet in eine Notlage gera-
ten ist, soll eine zweite Chance 
erhalten. 

Für 2012 ist mit einem leichten 
Anstieg der Firmeninsolven-
zen zu rechnen, da durch sin-
kende Erträge die angekratz-
ten Eigenkapitalpolster nicht 

verstärkt werden können und 
die Banken erhöhte Sicherhei-
ten – auch in Hinblick auf  
Basel III – verlangen werden 
(müssen). Je früher man aber 
eine Krise erkennt und gegen-
steuert, umso besser für alle 
Beteiligte. Dazu bedarf es aber 
eines professionellen Risiko-
managements als Unterneh-

mens- und Krisenradar – nicht 
nur in wirtschaftlich an-
spruchsvollen Zeiten. Ein or-
dentlich und verantwortungs-
voll geführtes Unternehmen 
muss neben dem Wettbewerb, 
der Investition in Innovation 
und Effizienzsteigerung stets 
seine betriebswirtschaftlichen 
Kennzahlen im Blick haben, 

um gegebenenfalls sofort re-
agieren zu können. Besondere 
Aufmerksamkeit verdienen 
dabei alle Zahlen rund um die 
Themen Bonität, Kapitalaus-
stattung und Liquidität. Denn 
spätestens seit 2011 wissen al-
le, Bonität ist ein hohes und 
wertvolles Gut.

Mag. Gerhard M. Weinhofer
Geschäftsführer

• �Österreichischer Verband 
Creditreform

• �Staatlich bevorrechteter 
Gläubigerschutzverband

www.creditreform.at
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G
eschäftstätigkeiten 
in mehr als einem 
Mitgliedstaat ma-
chen oft den Um-

gang mit mehreren Steuerver-
waltungen in verschiedenen 
Sprachen erforderlich. Die Er-
füllung mehrerer Mehrwert-
steuerpflichten kann für Un-
ternehmen sehr belastend und 
teuer sein. Mit dem neu ange-
nommenen Vorschlag wurde 
ein erster Schritt hin zu einer 
zentralen Anlaufstelle für  
alle elektronisch erbrachten 
Dienstleistungen gemacht, die 
den Unternehmen ab dem 
1.  Januar 2015 die Arbeit er-
leichtern wird. Wie in der 
Kommissionsmitteilung über 
die Zukunft der Mehrwert-
steuer (siehe IP/11/1508) vom 
vergangenen Dezember fest-
gelegt, wird das Konzept ei-
ner zentralen Anlaufstelle für 
den grenzüberschreitenden 
Handel in der EU als erstes in 
den Bereichen E-Commerce, 
Rundfunk- und Telekom-
dienste Anwendung finden. 
In Zukunft wird die Kommis-
sion anstreben, die zentrale 
Anlaufstelle schrittweise auf 
andere Waren und Dienstleis-
tungen auszudehnen. 

Algirdas Šemeta, EU-Kom-
missar für Steuern und Zoll-
union, Audit und Betrugs- 
bekämpfung, erklärte: „Die 
Komplexität des aktuellen EU-
Mehrwertsteuersystems be-
hindert Geschäfte im Binnen-
markt. Die zentrale Anlauf-
stelle wird die grenzüber- 
schreitende Expansion euro-
päischer Start-up-Unterneh-
men erheblich erleichtern. 
Und dies wird wiederum 
Wachstum und Beschäftigung 
schaffen.“ 

In der kürzlich angenomme-
nen Mitteilung über die Zu-
kunft der Mehrwertsteuer 
wurde hervorgehoben, dass 
einer voll entwickelten zentra-
len Anlaufstelle – eine in dem 
Plan der Kommission vorge-
schlagenen Maßnahme zur 
Verringerung der Verwal-
tungslast – ein hoher Stellen-
wert zukommt.

Der neue Vorschlag bezieht 
sich auf Aspekte, wie den Um-
fang der Regelung, Berichts-
pflichten, MwSt-Erklärungen, 
Währung, Zahlungen, Auf-
zeichnungen usw., für die ge-
meinsame Vorschriften nötig 
sind. Die für den 1.  Januar 
2015 vorgesehene Umsetzung 
einer Miniregelung für eine 
einzige Anlaufstelle für EU-
Anbieter von Telekommuni-
kations-, Rundfunk- und Elek-
tronikdienstleistungen für 
Endverbraucher stellt einen 
großen Schritt hin zu einer 
Vereinfachung der Vorschrif-
ten für die MwSt-Pflichten in 
der EU dar. Die zentrale An-
laufstelle wird Unternehmen 
in die Lage versetzen, die 
Mehrwertsteuer in dem Mit-
gliedstaat zu erklären und zu 
entrichten, in dem sie nieder-
gelassen sind, und nicht dort, 
wo ihr Kunde sich befindet. 
Die zentrale Anlaufstelle, die 
derzeit auf Anbieter elektro- 
nischer Dienstleistungen aus 
Nicht-EU-Ländern beschränkt 
ist, wird auf EU-Unternehmen 
sowie Rundfunk- und Tele-
komdienste ausgeweitet. Und 
in der Zukunft soll die zentra-
le Anlaufstelle noch weitere 
Tätigkeiten umfassen, ein-
schließlich Warenlieferungen. 
Der heute von der Kommissi-
on angenommene Vorschlag 

ist ein erster Schritt im Rah-
men eines umfangreichen Ar-
beitsprogramms, das zu einer 
schnellen und erfolgreichen 
Umsetzung der neuen Rege-
lung führen wird. Die Kom-
mission ruft alle Mitgliedstaa-
ten auf, diesen Maßnahmen 
im Jahr 2012 zuzustimmen. 
Ein gemeinsamer Ansatz ist 
entscheidend für die Entwick-
lung der IT-Systeme, die den 
erforderlichen Informations-
austausch zwischen den Steu-
erbehörden in den 27 Mit-
gliedstaaten ermöglichen wer-
den, und für ihre vollständige 
Umsetzung bis 2015. 

Hintergrund
Seit Juli 2003 besteht ein Sys-
tem mit einer zentralen An-
laufstelle zur Vereinfachung 
der MwSt-Pflichten von An-
bietern elektronischer Dienst-
leistungen aus Nicht-EU-Län- 
dern für den EU-Endver- 
braucher (siehe IP/04/1331). 
Das System funktioniert gut 
und bietet Unternehmen aus 
Drittstaaten, die in der EU 
MwSt entrichten müssen, eine 
zentrale Stelle für die Erfül-
lung ihrer MwSt-Pflichten. 
Über dieses einzige elektroni-
sche Portal werden eine einzi-
ge MwSt-Erklärung und –
Zahlung übermittelt. Auf 

Grundlage der zur Verfügung 
gestellten Informationen wird 
die Zahlung automatisch an 
die unterschiedlichen Mit-
gliedstaaten übermittelt, an 
die MwSt zu zahlen ist.

Am 1. Januar 2015 werden die 
MwSt-Vorschriften hinsicht-
lich des Orts der Dienstleis-
tung für Anbieter von Tele-
kom-, Rundfunk- oder elekt-
ronischen Diensten für End-
verbraucher in der EU geän-
dert. Dann wird die MwSt 
dort fällig, wo der Kunde an-
sässig ist. Darum muss der 
derzeitige Geltungsbereich 
der bestehenden zentralen 
Anlaufstelle ausgeweitet wer-
den. Für Nicht-EU-Unterneh-
men, die elektronische Dienst-
leistungen erbringen, ist der-  
zeit eine solche Regelung 
bereits in Kraft. Nun wird die-
se Regelung sowohl für EU-
Unternehmen als auch für sol-
che aus Drittländern gelten 
und – neben elektronischen 
Dienstleistungen – auch Tele-
kom- und Rundfunkdienste 
erfassen. Sie ermöglicht es 
dem Dienstleistungserbringer, 
in dem Mitgliedstaat, in dem 
er zur Entrichtung der in  
anderen Mitgliedstaaten auf 
Leistungen an Privatkunden 
fälligen Mehrwertsteuer ver-
pflichtet ist, ein Webportal zu 
nutzen.

Zur Gewährleistung der 
Rechtssicherheit sind klare 
und verbindliche Vorschriften 
für die Anwendung dieser 
neuen Regelung erforderlich. 
Die geltenden Bestimmungen 
zu den Durchführungsvor-
schriften der MwSt-Richtlinie 
(Verordnung (EU) Nr. 282/2011 
des Rates) müssen daher in 
diesem Sinne geändert wer-
den.

Den vollständigen Wortlaut der 
Verordnung finden Sie hier:

http://ec.europa.eu/taxation_ 
customs/taxation/vat/key_ 

documents/legislation_ 
proposed/index_de.htm 

Steuern. Entwicklung einer zentralen Anlaufstelle für 
Erfüllung der MwSt-Pflichten bei grenzüberschreitender Tätigkeit 

„Die Komplexität des aktuellen  
EU-Mehrwertsteuersystems  
behindert Geschäfte im  
Binnenmarkt.”

Algirdas Šemeta, EU-Kommissar 
für Steuern und Zollunion, Audit 
und Betrugsbekämpfung

Fo
to:

 E
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Hotel des Monats

D
as Baros Maldives im Nord-Ma-
lé-Atoll bietet ein ganz beson-
deres Malediven-Erlebnis: Das 
Fünf-Sterne-Boutique Resort, 

Mitglied der exklusiven Hotelvereini-
gung Small Luxury Hotels, verbindet au-
thentischen maledivischen Stil mit dem 
Komfort eines Luxusaufenthaltes. „Uns 
interessieren die Namen unserer Gäste 
und nicht ihre Zimmernummern.“ be-
schreibt Resort Leiter Sven Walter die  
Philosophie des seit 1973 als drittes Re-
sort der Malediven eröffneten Wohlfühl-
Resorts.    

So erhält das Hideaway regelmäßig Aus-
zeichnungen für exzellenten Service und 
Ausstattung. In 2011 wurde die Baros Re-
sidence zum vierten Mal bei den World 
Travel Award als „Indian Ocean´s Lea-
ding Villa“ ausgezeichnet und zum wie-
derholten Male von der weltweit größten 
Reise-Community Trip Advisor unter die 
Besten gewählt. 

Baros Maldives verfügt über 75 großzügi-
ge und mit jeglichem modernen Komfort 
ausgestattete Villen, die sich ganz natür-
lich in die üppige tropische Natur der 
kleinen Insel einfügen. Den Gast erwartet 
ein eleganter „Island Style“ mit ethni-
schen Akzenten. Die 30 Wasser-Villen 
schweben in landestypischer Bauweise 
auf Stelzen über dem türkisfarbenen Oze-
an und gestatten von ihren großzügigen 
Sonnendecks aus atemberaubende Aus-
blicke auf Himmel und Meer. Die Wasser-

Villen sind über Holzstege miteinander 
verbunden, an Land führen schattige 
Sandpfade zu den komfortablen Unter-
künften. Schuhe sind völlig überflüssig! 
Acht Baros Pool Villen mit eigenem Pri-
vatpool (134 qm) und zwei Baros Premi-
um Pool Villen (160 qm) mit eigenem  
Privatpool und Jacuzzi bieten anspruchs-
vollen Gästen ein eigenes kleines Refugi-
um in erster Strandlage für das Maledi-
ven-Erlebnis der Extraklasse. Mit der 
exklusiven Baros Residence, der Presi-
dential Suite, verfügt das Resort damit 
über sechs Kategorien. 

Spa by design – Entspannung pur bietet 
„The Spa at Baros Maldives“, eine Oase 
der Ruhe, Wärme und des Komforts. Der 
Ende 2010 komplett erneuerte und mo-
dernisierte Spa-Bereich beherbergt vier 
Behandlungsräume, eingebettet in einen 
üppigen tropischen Garten. Die Spa-Phi-
losophie setzt auf personalisierte Anwen-
dungen und ganzheitliches Wohlfühlen 
mit Heilungseffekt. Der Gast erlebt au-
thentische maledivische Kultur und er-
fährt gleichzeitig ganzheitliche Gelöst-
heit für Körper und Geist.
In einem klimatisierten Pavillon können 
Gäste außerdem private Yogastunden 
nehmen oder als besonderes Highlight ei-
ne Yoga-Stunde zum Sonnenauf- oder –
untergang auf der resort-eigenen Sand-
bank inmitten des Meeres genießen. 

Genuss wird auf Baros groß geschrieben 
und so bietet die kleine Insel in drei  

Restaurants und zwei Bars kulinarische 
Köstlichkeiten auf höchstem Niveau. Das 
Hauptrestaurant „Lime“ bietet internati-
onale Spezialitäten, im „Cayenne“ be-
geistern Grillgerichte, Teppanyaki und 
Meeresfrüchte-Spezialitäten. Das archi-
tektonische Highlight des Baros Maldi-
ves beherbergt das Fine Dining Restau-
rant „The Lighthouse“ und die elegante 
Lighthouse Lounge. Hier werden die 
Gäste mit Degustations-Menüs und ex-
zellenten Weinen verwöhnt.

Auch für Tauchfreunde und solche, die es 
werden wollen, hat Baros viel zu bieten. 
Mit dem „Diving by Design“-Konzept 
wurde eine individuelle Tauchsafari ent-
wickelt, die selbst anspruchsvolle Tau-
cher begeistert. Seit November 2010 ist 
das Tauchzentrum auf Baros das erste 
„EcoDive Center“ der Malediven. Mit 
diesem neuen Status als erstes umwelt-
verträgliches Tauchzentrum der Maledi-
ven, bietet das Resort seinen Gästen nun 
auch das international anerkannte Reef 
Check Programm an. Dieses Konzept 
bringt Kindern und Erwachsenen die in-
teressante Welt des tropischen Korallen-
riffs näher. So tragen Baros-Gäste auch 
dazu bei, die Existenz der Riffe für zu-
künftige Generationen zu sichern.

Das charmante Resort bezaubert somit 
insbesondere Ruhesuchende, Romanti-
ker und Verliebte, Tauch- und Naturlieb-
haber und Genießer. 

www.baros.com

Boutique-Resort Baros Maldives:  
Die Essenz der Malediven
Insel-Paradies für Urlauber mit höchstem Anspruch
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Datensch(m)utzaffären 
prägten 2011
Die Aktionen der Gruppe 
„Anonymous Austria“ (https://
twitter.com/#!/AnonAustria) 
sind noch gegenwärtig. „Ha-
cker“, „Cyberterror“, „Daten-
diebstahl“ waren rasch die At-
tribute, die der Gruppe nach 
dem Veröffentlichen und – zu-
mindest teilweise – Ausnut-
zen von Sicherheitslücken ge-
geben wurden. Betroffen 
waren ein Polizeiverein, die 
GIS, die Tiroler GKK, das Bun-
desrechenzentrum und die 
Wirtschaftskammer, um nur 
einige „Opfer“ zu nennen.

Ausgenutzt wurden mangeln-
de Sicherheitsmaßnahmen 
wie sie zu tausenden im Inter-
net existieren und Informier-
ten längst bekannt sind. Surft 
man sehenden Auges durchs 
Netz, stößt man geradezu 
zwangsläufig auf derartige 
Lücken, die im übrigen eine 
Verletzung des Datenschutz-
gesetzes durch die Betreiber 
darstellen.

Selbst der Terrorexperte Grid-
ling, Direktor des BVT, appel-
lierte sinngemäß an die Da-
tenverarbeiter, sie mögen 
beim Betrieb ihrer Computer 
nicht auf die Nutzung ihres 

Gehirns vergessen: „Die Poli-
zei ist nicht dazu da, jeden un-
geschützen Computer zu be-
wachen.“ 

Rechtspolitische 
Problemzonen – 
ein Überblick
Wesentlich problematischer als 
die AnonAustria-Aktionen 
sind die rechtspolitischen Ein-
griffe in das Grundrecht auf 
unbeobachtetes Leben.

Prolemzone I: 
Vorratsdatenspeicherung
2006 von der EU als Anti-Ter-
ror-Aktion beschlossen, 2011 

durch den Nationalrat in Ös-
terreich verabschiedet, soll sie 
ab 1. April 2012 tatsächlich ak-
tiv werden, die Vorratsdaten-
speicherung von Telefon- und 
Internetverkehr.
Verdächtiges Telefoniermus-
ter oder E-Mail-Kontakte kön-
nen zum Anlass für Ermitt-
lungen werden. Aus der 
verfassungsrechtlich garan-
tierten Unschuldsvermutung 
wird der Schuldverdacht, aus 

dem sich BürgerInnen freibe-
weisen müssen.
Derzeit gibt es die Möglich-
keit sich im Rahmen einer  
parlamentarischen Bürgerini-
tiative gegen die Vorratsda-
tenspeicherung auszuspre-
chen (www.parlament.gv.at/
PA K T / V H G / X X I V / B I /
BI_00037/index.shtml). In-
nerhalb eines Monats haben 
sich etwa 30.000 Personen ein-
getragen.

Problemzone II: 
Smart Metering 
Vorschnell und ohne sicher-
heitstechnisches Konzept wur- 

den die Weichen für Smart 
Metering, sogenannten intelli-
genten Stromzählern, gestellt. 
Diese Geräte erlauben in Zu-
kunft von der Ferne den Strom 
in Haushalten abzuschalten. 
Wir können uns heute noch 
gar nicht vorstellen, was es be-
deutet, wenn es Hackern ge-
lingen sollte 20.000 Haushal-
te gleichzeitig abzuschalten. 
Durch einen Dominoeffekt 
könnten ganze Regionen in 

Europa energietechnisch de-
stabilisiert werden.

Problemzone III: 
ELGA – Elektronischer 
Gesundheitsakt 
Seit rund zehn Jahren steht 
ELGA, der Elektronische Ge-
sundheitsakt, auf der Agenda. 
Ein überaus populäres Pro-
jekt, das bessere Gesunden-
versorgung, verstärkte Effi-
zienz und unglaubliche Kos- 
teneinsparungen verspricht. 
Wer könnte da dagegen sein? 
Tatsächlich ist ELGA nach 
dem bisherigen Gesetzesent-
wurf ein Sammelsurium von 

Listen und Dateien, bei denen 
weder die Richtigkeit, noch 
die Vollständigkeit garantiert 
werden kann. Höchst bedenk-
lich ist, dass es keinen Ge-
samtverantwortlichen für alle 
Daten geben soll. Mediziner 
bezweifeln den Nutzen. Buch-
halter und Betriebswirte be-
kommen bei diesem Spiel-
zeug jedoch leuchtende Augen, 
rückt doch die Kontrolle der 
Ärzte und Patienten auf 

2012 – Brennpunkt 
Datenschutz?
Datensch(m)utzaffären prägten 2011 – EU plant 2012 Neuordnung des  
Datenschutzes auf Eruropäischer Ebene, der PRIVACY DAY 2012  
(www.privacy-day.at) informiert ausführlich darüber – Grundrecht auf  
Privatsphäre wird zu einem immer wichtigeren Rechtsgut.

„Sicherheits- 
lücken stellen 
eine Verletzung 
des Daten-
schutzgesetzes 
durch den  
Betreiber dar.”
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Knopfdruck in nächste Nähe. 
Ein kompliziertes und welt-
weit noch nie erprobtes Be-
rechtigungssystem soll den 
Zugriff zehntausender Perso-
nen auf hunderte Millionen 
Gesundheitsdaten ermögli-
chen. Während andere Länder 
derartige Projekte aus Kos-
tengründen wieder aufgeben, 
hält Österreichs Politik (noch) 
daran fest.

Problemzone IV: 
Volkszählung 
Praktisch unbemerkt wurde 
2011 die Volkszählung durch-
geführt. Laut Regierung eine 
Inventur der Bevölkerung. 
Unsichtbar, aber daher umso 
gefährlicher, wurde eine gi-
gantische Datenbank über die 
Familie und wichtige Lebens-
gewohnheiten aller BürgerIn-
nen aufgebaut, nutzbar für  
alle Gebrauchs- und Miss-
brauchsarten persönlicher Da-
ten. Schon 2006 lehnte der 
Bundesrat die Volkszählung 
wegen der Gefahr der Raster-
fahnung ab. Eine rechtspoliti-
sche Auseiandersetzung fehlt 
bis heute.

2012 – 
ein weiterer Schritt 
in die Präventiv- und 
Alibigesellschaft?
Präventive Aufzeichnungen 
„verdächtigen Verhaltens“ 
prägen immer mehr unsere 
Gesellschaft, schlicht weil je-
des Verhalten irgend wann 
einmal Ausgangspunkt krimi-
neller Aktivitäten war. Und  
so könnten öffentlich zur Schau 
getragene RedBull-Dosen, zu 
langes Herumstehen, zu schnel- 
les oder zu langsames Gehen 
oder die extensive Nutzung 
von Stammtischvokabular im 
Internet zu einem Polizeiakt 
führen.
Mit dem „Terrorismuspräven-
tionsgesetz“ sollte 2011 die 
Polizei berechtigt werden der-
artige Vorfälle, die in keinem 
Zusammenhang mit kriminel-
len Tätigkeiten stehen, aufzu-
zeichnen und solcherart auf-
fällige Personen weiter zu 
observieren. Das Projekt ist 
noch nicht vom Tisch und 
wird uns auch 2012 beschäftigen.
Echte Kriminelle wird‘s freu-

en, wenn die Polizei mit der 
Überwachung des Alltagsle-
bens abgelenkt wird. Sie ha-
ben gelernt ihr Verhalten zu 
verbergen und werden unauf-
fällig bleiben.

Positive Entwicklungen
Neben zahlreichen problema-
tischen Entwicklungen waren 
2011 auch einige positive Ent-
wicklungen zu verzeichnen. 

Erfreulich I: 
Aus für E-Voting 
Wohl einen endgültigen Schluss- 
strich unter e-Voting zog im 
Dezember 2011 der Verfas-
sungsgerichtshof. Zu intrans-
parent sei das System und  
daher für geheime Wahlen un-
geeignet, so das Resümee zur 
Aufhebung der elektronischen 
ÖH-Wahl 2009.
Elektronische Abstimmungen 
sind, wenn sie sicher sein sol-
len, nicht geheim und wenn 
sie geheim sind, nicht sicher. 
Die notwendigen Systeme 
sind so komplex, dass sie von 
durchschnittlichen Wahlbe-
obachtern nicht verstanden 
werden und meist, aus Urhe-
berrechtsgründen, gar nicht 
offen gelegt werden. Mit die- 
sen wenigen Sätzen lässt sich 
das Dilemma von E-Voting 
darstellen und zeigt auch die 
Einsatzmöglichkeiten elektro-
nischer Wahlen auf, nämlich 
dort, wo Anonymität nicht 
erforderlich ist.

Erfreulich II: 
Mehr Transparenz 
bei Facebook 
Erfreulich auch der Erfolg ei-
ner Gruppe rund um Max 
Schrems, die Facebook dazu 
zwang ihre Datenspeicherme-
thoden offen zu legen und 
Verbesserungen zu geloben. 
Gelöscht soll in Zukunft auch 
bei Facebook gelöscht heißen, 
wie es die EU-Richtlinie Da-
tenschutz verlangt

Ausblick: Europäische 
Datenschutzinitiative 
der EU
1995 wurde mit 95/46/EG  
eine, für damalige Verhältnis-
se, richtungweisende Daten-
schutzrichtlinie erlassen. Die 
Umsetzung gestaltete sich je-

doch schwieriger als erwartet. 
In immer mehr EU-Staaten 
wird von zentralen Vorgaben 
abgewichen. International tä-
tige Konzerne sehen sich mit 
einem national zersplitterten 
Regelwerk konfrontiert, neue 
technische Entwicklungen, 
wie RFID, Internet, Social Me-
dia oder CloudComputing 
werden nicht ausreichend be-
rücksichtigt.
Mit einem neuen EU-Daten-
schutzregelwerk soll darauf 
reagiert werden. Statt einer 
Richtlinie und 27 unterschied-
lichen Umsetzungen soll nun 
eine Verordnung die Verein-
heitlichung des Datenschut-
zes bringen.
Einige Eckpfeiler der Verord-
nung sind schon bekannt, so 
soll es für große Unternehmen 
(ab 250 Mitarbeiter) einen ver-
pflichtenden Datenschutzbe-
auftragten geben. Genehmi-
gungen von Datenverarbei-
tungen sollen für die gesamte 
EU gelten und nicht in jedem 
EU-Land unterschiedlich ge-
stellt werden müssen. Für die 
BürgerInnen soll es ein ver-
bessertes Informations- und 
Auskunftsrecht geben.

PRIVACY DAY 2012 – 
Whistleblowing,  
CloudComputing, 
RFID & Co 
2012 werden neue Daten-
schutzthemen in den Mittel-
punkt des Interesses rücken. 
Die Bundesregierung arbeitet 
an einem Whistleblowing-
Konzept für den Bundes-
dienst.
Das Verschieben von Compu-
terleistungen zu einem (belie-
big skalierbaren) Anbieter ist 
für Unternehmen mit stark 
schwankendem IT-Leistungs-
bedarf verführerisch. Service-
mängel, fehlende Verfügbar-
keit oder schlicht das Ver-
schwinden von Daten erfor-
dern jedoch neue Daten-
schutzregeln.
RFID (Radio Frequenzy IDen-
tifikation), kleine Funkchips, 
plaziert an den Objekten des 
Alltags sind die Wegbereiter 
zum „Web der Dinge“. Ohne 
menschliches Zutun sollen sie 
untereinander kommunizie-
ren, Informationen austau-

schen und Entscheidungen 
treffen. Ist die Milch im Kühl-
schrank schon zu alt? Wieviel 
frische soll bestellt werden? 
Welche Hose passt zu wel-
chem Schuh? Millionen Hel-
ferlein sollen uns zahllose  
Alltagsentscheidungen ab-
nehmen, ganz nebenbei erfah-
ren die Betreiber aber auch 
viel über unsere intimsten Ge-
wohnheiten und Bedürfnisse, 
oft bevor wir sie überhaupt ar-
tikulieren. 

Hans G. Zeger

Jahrgang 1955, Studium 
Philosophie, Mathematik, 
Sozialwissenschaften,  
Autor von „MENSCH.
NUMMER.DATENSATZ. 
Unsere Lust an totaler 
Kontrolle“, Residenzverlag 
2008, „Paralleluniversum 
Web2.0“, 
Kremayr&Scheriau 2009 
und zahlreicher weiterer 
Fachpublikationen, Lektor 
am Juridicum Wien, 
Mitglied des Datenschutz-
rates im Bundeskanzleramt 
und Geschäftsführer der 
„e-commerce monitoring 
GmbH“, Obmann der 
„ARGE DATEN –  
Österreichische Gesellschaft 
für Datenschutz“
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PRIVACY DAY 2012 
Am 21. Februar 2012 veranstaltet 
die ARGE DATEN den PRIVACY 
DAY 2012 und wird diese und 
zahlreiche weitere aktuelle Daten-
schutzthemen behandeln. Disku-
tiert werden auch die EU-Pläne 
zum neuen Datenschutz. 

www.privacy-day.at



Der frühere Deutsche-Bank-
Chef Hilmar Kopper fordert 
von der Politik schärfere Re-
gulierungsmaßnahmen für 
die Finanzmärkte: „Leider ist 
es heute so: Die Hoffnung auf 
Anstand reicht nicht immer“, 
sagte Kopper dem SPIEGEL. 
„Die Akteure brauchen Geset-
ze. Das Geld braucht Gesetze. 
Und Gesetze sind Aufgabe 
des Staates.“
Solche gesetzgeberischen Maß- 
nahmen hätten indes nur ei-
nen Sinn, wenn sie weltum-
spannend beschlossen würden, 
und sie müssten „vor allem 
auch für jenen Bereich gelten, 
der bislang überhaupt nicht 
kontrolliert wird: die Hedge-
fonds. Wir wissen weder, was 
die machen, noch, was sie be-
sitzen“.
Kopper erinnerte an das Ver-
sprechen der Politik, internati-

onal besser zu regulieren. 
„Dieses Versprechen wurde 
nicht gehalten, bis jetzt jeden-
falls nicht. Ich bemängle das 
durchaus.“
Noch schwärzer als für den 
Euro sieht Kopper indes für 
den Dollar: „Europa hat ein 
Schuldenproblem, die USA 
dagegen haben dazu ein Prob-
lem der Zahlungsbilanz“, sag-
te der Ex-Manager. „Mir graut 
es, wenn ich dort die Politik 
betrachte, die Ränkespiele, 
den Hickhack in Washing-
ton.“
Der Euro sei durchaus zu ret-
ten – mit „Solidarität und Sta-
bilität, man braucht beides“, 
auch wenn Deutschland „wie 
ein Gewichtheber aufpassen 
muss: Unser Land kann wirk-
lich große Lasten stemmen, 
aber irgendwann geht auch 
dieser Riese in die Knie. Man 

kann sich auch beim Retten 
übernehmen. Dann gehen die 
Lichter aus“.
Kopper war von 1989 bis 1997 
Vorstandssprecher der Deut-
schen Bank . Heute ist er Auf-
sichtsratschef der HSH Nord-
b a n k ,  d i e  i m  Z u g e  d e r 
Finanzkrise ins Straucheln ge-
raten war.
In seinen mehr als 55 Jahren 
als Banker habe er Illusionen 

verloren, sagte Kopper dem 
SPIEGEL: „Ich habe früher ge-
dacht, die Welt würde von der 
Liebe geprägt. Sorry, aber das 
ist Quatsch. Sie wird vom 
Geld geprägt. Geld, Geiz, Gier 
– das sind die drei großen 
Konstanten. Diese ganze Nati-
on, die ganze Welt läuft letzt-
lich dem Geld hinterher.“

© Spiegel online
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WARTEZIMMER | Themen zum Weiterdenken

Diplomatenpässe. Hans Rauscher schlägt im „Standard“ 
(12.1.12) eine „Novelle zum Passgesetz“ vor, an der der Walser Bürger-
meister, K.H. Grasser oder Ernst Strasser keine Freude haben dürften:
„Der Pass trägt neben dem 
Aufdruck ‚Europäische Uni-
on’ und ‚Republik Österreich’ 
zusätzlich die Bezeichnung 
‚Schlawinische Republik’. Da-
runter ist das Motto der Repu-
blik  (‚Wos woar mei Leistung?’) 
aufgeprägt. Schlawinische Di-
plomatenpässe sind an fol-
gende Personen auszustellen:
Alle Bürger der Republik 
Schlawinien, für die die Un-

schuldsvermutung gilt; spezi-
ell Rüstungslobbyisten, Provi-
sionsvermittler bei Privatisie-
rungen oder Europa-Abge-
ordnete, die sich als Lobbyis-
ten anpreisen. Die sogenannte 
‚Turboausgabe’ des Schlawi-
nien-Diplomatenpasses gilt 
für Personen, die einen regen 
Reiseverkehr in die Schweiz, 
Liechtenstein, auf die Cay-
man-Inseln oder in andere 

Steueroasen aufzuweisen ha-
ben.
Die ‚Goldene Schwiegermut-
ter’- Version gilt für Finanzmi-
nister, die noch während ihrer 
Amtszeit Bargeld von reichen 
Verwandten aus der Schweiz 
persönlich nach Schlawinien 
bringen.
Es gibt auch eine ‚Volksaus-
gabe’ des schlawinischen Di-
polmatenpasses. Sie berech-

tigt zum Vordrängen an 
Supermarktkassen, zum Tele-
fonieren beim Auto- und 
Radfahren, zum Ignorieren 
von Rauchverboten, Behin-
dertenparkplätzen und Ret-
tungsgassen sowie generell 
zur Ausübung anderer un-
veräußerlicher Rechte der 
Bürger von Schlawinien.“

Kopper (r.) mit Deutsche-Bank-Chef Ackermann: 
„Die ganze Welt läuft dem Geld hinterher”

Finanzmärkte. 
Ex-Deutsche-Bank-Chef fordert schärfere Regulierung

„An den Schalthebeln sitzen 
lauter Leute, die als Erfül-
lungsgehilfen von Parteibe-
dürfnissen gelten. Der Füh-
rung mangelt es nicht bloß an 
Ideen, Professionalität und 
Gestaltungskraft, sie sieht da-
rin sogar den natürlichen 
Feind ihres ureigensten Inter-
esses, am Chefsessel zu kleben.

In den vergangenen fünf  
Jahren ihrer Tätigkeit verlor 
der Sender nahezu ein Viertel 
seines Marktanteils. Nahezu 
jede neue Programmidee stellt 
sich seit geraumer Zeit als 
Reinfall heraus. Die altgedien-
ten Formate holpern vor sich 
hin, lustlos heruntergenudelt 
von einer Truppe, die ganz  

offensichtlich kei-
nen Sinn mehr in 
dem erkennen kann, 
was sie täglich dem 
Land zumutet.
Der ORF ist schlicht 
konkursreif, nicht im han-
delsrechtlichen Sinn, denn 
der Staat schaufelt weiterhin 
genügend Kohle in den 

schnaufenden Kessel, solange 
das Führungspersonal ausrei-
chend Willfährigkeit an den 
Tag legt.“ 

ORF. „Sendeschluss“ beantragt Joachim Riedl 
für Österreichs Staatssender in der „Zeit“ (5.1.12):






